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	 I.	 Steuerrecht für Unternehmen und Unternehmer

	 1.	 Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2024
Der Bundesrat hat am 22.11.2024 dem Jahressteuergesetz 2024 zugestimmt. Die Verkündung des Jahres-

steuergesetzes 2024 im Bundesgesetzblatt vom 5.12.2024 (Teil I Nr. 387) ist nun ebenfalls erfolgt. Die 

wichtigsten Änderungen in den verschiedenen Bereichen bzw. Steuerarten haben wir für Sie überblicks-

artig zusammengestellt. Dabei werden die für Unternehmen und Privatleute relevanten Neuregelungen 

zusammenfassend in Abschnitt I. dargestellt.

	 1.1.	 Einkommensteuer

		  Steuerbefreiung für kleine Photovoltaikanlagen
Mit der Änderung des § 3 Nr. 72 EStG wird die für die Anwendung der Steuerbefreiung maximal zulässige 

Bruttoleistung von 30 kW (peak) je Wohn- oder Gewerbeeinheit für alle Gebäudearten vereinheitlicht. 

Bisher sind es bei bestimmten Gebäuden nur 15 kW (peak). Wie bisher darf die Bruttoleistung insgesamt 

höchstens 100 Kilowatt (peak) pro Steuerpflichtigem oder Mitunternehmerschaft betragen.

Gilt erstmals für Anlagen, die nach dem 31.12.2024 angeschafft, in Betrieb genommen oder erweitert 

werden.

		  Steuerbefreiung für Sanierungserträge
Nach § 3a Abs. 4 EStG sind bei Mitunternehmerschaften auch die Höhe des Sanierungsertrages und die 

Höhe der nach § 3a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 6 und 13 EStG mindernden Beträge gesondert festzustellen. 

Eine Neuregelung soll klarstellen, dass dies auch in den Fällen der Restschuldbefreiung gilt (§ 3a Abs. 4 

Satz 1 EStG).

Die Steuerbefreiung für Sanierungserträge gilt nach § 3a Abs. 5 EStG auch in den Fällen der Restschuld-

befreiung. Eine Änderung soll hier klarstellen, dass auch in diesen Fällen (wie bei Sanierungserträgen), 

steuerliche Wahlrechte gewinnmindernd auszuüben sind (§ 3a Abs. 1 Satz 2 EStG). Ebenfalls analog 

anzuwenden ist § 3a Abs. 3a EStG, nach dem im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten die lau-

fenden Beträge und Verlustvorträge des anderen Ehegatten bei der Minderung der Beträge nach § 3a Absatz 

3 EStG einzubeziehen sind.

Die Neuregelung gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2024.
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		  Erweiterter Datensatz der E-Bilanz
Mit der verabschiedeten Ergänzung soll die Lücke bei der bislang unvollständigen elektronischen Über-

mittlungspflicht geschlossen werden, die nun auch die Kontennachweise und das Anlagenverzeichnis 

betrifft.

Die Übermittlungsverpflichtung für den Anlagenspiegel, die sich bislang zum Teil aus handelsrechtlichen 

Regelungen ergibt, wird jetzt ausdrücklich in § 5b Abs. 1 EStG geregelt. Der Übermittlungsumfang gilt 

auch für eine Steuerbilanz. Jede für steuerliche Zwecke zu erstellende Bilanz ist ebenfalls von der Über-

mittlungspflicht umfasst. Das gilt auch für Anhang, Lagebericht, Prüfungsbericht und die Verzeichnisse 

nach § 5 Abs. 1 Satz 2 und § 5a Abs. 4 EStG.

Die Übermittlungspflicht der Kontennachweise gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2024 begin-

nen. Die weiteren neuen Übermittlungspflichten finden erst für Wirtschaftsjahre Anwendung, die nach 

dem 31.12.2027 beginnen.

		  Buchwertübertragung zwischen beteiligungsidentischen Personengesellschaften
Durch die Neuregelung des § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 4 EStG wird die Übertragung von Wirtschaftsgütern zwischen 

beteiligungsidentischen Personengesellschaften zum Buchwert ermöglicht. Hiermit werden die Vorgaben 

des BVerfG (Beschluss v. 28.11.2023, BvL 8/13) umgesetzt. Eine Beteiligungsidentität an Mitunterneh-

merschaften für Zwecke des § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 4 EStG liegt laut Gesetzesbegründung nicht vor, wenn 

unmittelbar oder mittelbar und zivilrechtlich oder nur wirtschaftlich eine natürliche Person oder eine 

Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse nur an einer der beiden Mitunternehmerschaf-

ten beteiligt ist. Schädlich ist dabei auch eine Beteiligung als Treuhänder, selbst wenn dieser nicht selbst 

als Mitunternehmer anzusehen ist. Unschädlich sollen allerdings Null-Prozent-Beteiligungen (z.B. einer 

Komplementär-GmbH) sein.

Dazu liegt eine unmittelbare oder mittelbare Begründung oder Erhöhung eines Anteils einer Körperschaft, 

Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem übertragenen Wirtschaftsgut auch vor, wenn dieser 

Anteil an die Stelle eines unmittelbaren oder mittelbaren Anteils einer anderen Körperschaft, Personen-

vereinigung oder Vermögensmasse tritt.

Die Neuregelung gilt in allen offenen Fällen. Da nicht auszuschließen ist, dass der Buchwertansatz sich 

im Einzelfall zuungunsten der Mitunternehmer auswirken kann, kann aus Vertrauensschutzgründen bei 

Übertragungen vor dem 12.1.2024 von einer Anwendung des § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 4 EStG abgesehen 

werden, wenn die an beiden Mitunternehmerschaften beteiligten Mitunternehmer dies gemeinsam bean-

tragen.

		  Kinderbetreuungskosten
Bisher können zwei Drittel der Aufwendungen für Kinderbetreuung, höchstens 4.000 EUR je Kind, als 

Sonderausgaben berücksichtigt werden. Die Begrenzung von zwei Drittel der Aufwendungen wird auf 80 

Prozent der Aufwendungen und der Höchstbetrag auf 4.800 EUR erhöht.

Die Neuregelung gilt ab Veranlagungszeitraum 2025.
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		  Vermögensbeteiligungen von Arbeitnehmern
Mit der Regelung wird der Anwendungsbereich der Steuervergünstigung des § 19a EStG auch auf die 

Übertragung von Anteilen an Konzernunternehmen erweitert. Damit können nicht nur geldwerte Vorteile 

aus Vermögensbeteiligungen aufgeschoben besteuert, wenn Anteile am Unternehmen des Arbeitgebers 

überlassen werden, sondern auch, wenn Anteile an verbundenen Unternehmen übertragen werden. Der 

Anteil an einem Konzernunternehmen kann jedoch nur dann steuerbegünstigt übertragen werden, wenn 

die Schwellenwerte des § 19a Abs. 3 EStG in Bezug auf die Gesamtheit aller Konzernunternehmen nicht 

überschritten werden und die Gründung keines Konzernunternehmen mehr als 20 Jahre zurückliegt.

Die Neuregelung gilt ab Veranlagungszeitraum 2024.

		  Glattstellungsgeschäft bei Stillhalterprämien
Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören u. a. Stillhalterprämien, die für die Einräumung von 

Optionen vereinnahmt werden; schließt der Stillhalter ein Glattstellungsgeschäft ab, sind die im Glatt-

stellungsgeschäft gezahlten Prämien nach einer Neuregelung zum Zeitpunkt der Zahlung als negative 

Einnahmen zu berücksichtigen.

Der bisherige Gesetzeswortlaut ließ offen, wann die Einnahmen um die gezahlten Prämien zu mindern 

sind. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Verwaltungsweg geregelt, dass die gezahlten Prämien und die 

damit im Zusammenhang angefallenen Nebenkosten zum Zeitpunkt der Zahlung als negativer Kapitalertrag 

im sog. Verlustverrechnungstopf zu erfassen sind. Der BFH hatte hierzu jedoch entschieden, dass die 

bisherige Verwaltungspraxis mit dem Gesetzeswortlaut nicht im Einklang steht (BFH, Urteil v. 2.8.2022, 

VIII R 27/21). Laut Gesetzesbegründung soll durch die nun vorgesehene Gesetzesänderung des § 20 Abs. 1 

Nr. 11 EStG die bisherige Verwaltungspraxis im Interesse eines einfach handhabbaren Verfahrens fortge-

führt werden.

Die Neuregelung gilt ab Veranlagungszeitraum 2024.

		  Verlustverrechnungskreis bei Termingeschäften
Mit der Streichung des gesonderten Verlustverrechnungskreises für Termingeschäfte und der betragsmä-

ßigen Beschränkung der Verrechenbarkeit von Verlusten aus Forderungsausfällen (§ 20 Abs. 6 Satz 5 und 

6 EStG) soll dem Vereinfachungsaspekt der Abgeltungsteuer wieder mehr Bedeutung zukommen. Gleich-

zeitig soll den verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Verlustverrechnungsbeschränkung damit 

Rechnung getragen werden (vgl. BFH, Beschluss v. 7.6.2024, VIII B 113/23).

Gilt in allen offenen Fällen. Für den Kapitalertragsteuerabzug wird es nicht beanstandet, wenn eine IT-

technische Umsetzung auf Ebene der Kreditinstitute erst ab dem 1.1.2026 erfolgt.
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		  Abzug von Unterhaltsaufwendungen
Ein Abzug von Unterhaltsaufwendungen bei Zahlung von Geldzuwendungen wird künftig nur durch Bank-

überweisung anerkannt. Bisher Derzeit werden auch andere Zahlungswege zugelassen (z. B. Mitnahme 

von Bargeld bei Familienheimfahrten). Nachweiserleichterungen können nach allgemeinen Billigkeits-

grundsätzen bei Vorliegen besonderer Verhältnisse (etwa im Falle eines Krieges) im Wohnsitzstaat der 

unterhaltenen Person aufgrund einer darauf beruhenden Verwaltungsregelung gewährt werden.

Die Neuregelung gilt ab Veranlagungszeitraum 2024.

		  Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte
Als inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht gelten zukünftig nach § 49 

Abs. 1 Nr. 4 Buchst. f (neu) auch Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die für Zeiten der widerruflichen 

oder unwiderruflichen Arbeitsfreistellung im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

gewährt werden, soweit ohne die Freistellung die Arbeit während dieser Zeiten im Inland ausgeübt 

worden wäre.

Damit sollen bisher nicht von § 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG erfasste Einkünfte von Arbeitnehmern, die in Deutsch-

land weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, zukünftig einer beschränkten 

Steuerpflicht unterliegen, soweit Deutschland entsprechend dem internationalen Verständnis ein Besteu-

erungsrecht an den Einkünften aus unselbständiger Arbeit in der Freistellungsphase vor Beendigung eines 

Arbeitsverhältnisses zusteht, weil die Arbeit während dieser Zeit ohne die Freistellung in Deutschland 

ausgeübt worden wäre.

Die Neuregelung gilt ab Veranlagungszeitraum 2024.

		  Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
Wenn die in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung enthaltene Regelung für Einkünfte 

aus unselbständiger Arbeit dem Artikel des OECD-Musterabkommens folgt, sieht Textziffer 2.6 des OECD-

Kommentars zu Artikel 15 vor, dass der Arbeitslohn, den ein von seiner Tätigkeit freigestellter Arbeitneh-

mer für die Zeit vor Beendigung seines Arbeitsverhältnisses erhält, in dem Staat besteuert wird, in dem 

die Tätigkeit ohne die Freistellung ausgeübt worden wäre. Dagegen kann nach bisheriger deutscher 

Sichtweise (vgl. insbesondere BMF-Schreiben v. 12.12.2023, BStBl 2023 I S. 2179, Rn. 361 und 362) 

dieser Arbeitslohn in der Regel nur im Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers besteuert werden, sofern es 

im Falle der widerruflichen Arbeitsfreistellung zu keiner Tätigkeitsausübung kommt. Das führt zu Verwer-

fungen im Verhältnis zu einer Mehrheit von Staaten, die der Auffassung des OECD-Musterkommentars 

folgen und zur Gefahr von Doppel- oder Nichtbesteuerungen.

Zukünftig wird das deutsche Rechtsverständnis daher mit § 50d Abs. 15 neu EStG an die Sichtweise des 

Kommentars zu Art. 15 OECD-Musterabkommen angepasst werden. Etwas anderes gilt jedoch, wenn im 

Abkommen eine ausdrückliche Regelung vorgesehen ist. Außerdem werden die Regelungen von § 50d 

Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 EStG und von Rechtsverordnungen gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 AO, die eine Einmalbesteu-

erung sicherstellen, wenn der andere Staat einem anderen Abkommensverständnis folgt, von der Neure-

gelung nicht berührt.

Die Neuregelung gilt ab Veranlagungszeitraum 2024.
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	 1.2.	 Körperschaftsteuer

		  Grenzüberschreitende Umwandlungen
Bei grenzüberschreitenden Umwandlungen, bei denen für die übertragende Körperschaft oder Personen-

vereinigung kein Einlagekonto festzustellen ist (Hereinumwandlungen), entfällt mit Aufhebung des § 29 

Abs. 6 Satz 2 KStG künftig das Verfahren zur gesonderten Feststellung des Bestands der nicht in das 

Nennkapital geleisteten Einlagen bei der übertragenden Körperschaft oder Personenvereinigung.

Die Neuregelung gilt ab Veranlagungszeitraum 2025.

		  Übergang zum Halbeinkünfteverfahren
Nach dem Beschluss des BVerfG v. 24.11.2022, 2 BvR 1424/15 waren die bisherige Regelungen verfas-

sungswidrig, soweit die Vorschrift zu einem Verlust von Körperschaftsteuerminderungspotential führt, 

weil sie den in § 30 Abs. 2 Nr. 4 KStG 1999 bezeichneten Teilbetrag des verwendbaren Eigenkapitals – EK 04 

– nicht in die Verrechnung der unbelasteten Teilbeträge einbezieht. Dieses Problem wird mit einer neuen 

Regelung behoben.

Die Regelung ist in allen Fällen, in denen die Endbestände im Sinne des § 36 Absatz 7 KStG noch nicht 

bestandskräftig festgestellt sind, anzuwenden.

	 1.3.	 Umwandlungssteuergesetz

		  Schlussbilanz bei Umwandlung
Erstmals regelt eine Frist in § 3 Abs. 2a UmwStG die Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz. Zudem wird 

ausdrücklich geregelt, dass der für die elektronische Übermittlung von Bilanzen maßgebliche § 5b EStG 

entsprechend gilt. Anders als im Regierungsentwurf wird die Frist zur Abgabe der steuerlichen Schluss-

bilanz an die nach § 149 AO maßgebende Frist zur Abgabe der Körperschaftsteuererklärung für den 

Besteuerungszeitraum gekoppelt, in den der steuerliche Übertragungsstichtag fällt.

Gilt in allen Fällen, in denen die Anmeldung zur Eintragung nach dem 05.12.2024 (Tag der Verkündung) 

erfolgt.

		  Besteuerung der Anteilseigner der übertragenden Körperschaft
Anders als im Regierungsentwurf orientiert sich die in § 13 Abs. 2 UmwStG eingeführte Antragsfrist für 

den Ansatz mit dem Buchwert bzw. mit den Anschaffungskosten an der geltenden Regelung in § 21 Abs. 2 

Satz 4 UmwStG und stellt nunmehr auf die erstmalige Abgabe der Steuererklärung ab. Zudem wird nicht 

wie im Regierungsentwurf vorgesehen, punktuell zur Anordnung des Buchwertansatzes gewechselt.

Gilt erstmals für Umwandlungen, deren steuerlicher Übertragungsstichtag nach dem 05.12.2024 (Tag der 

Verkündung) liegt.

		



Seite 10

Mandanten-
Rundschreiben
Dezember 2024

Westerfelhaus und Partner mbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt

		  Einbringung von Unternehmensteilen in eine Kapitalgesellschaft
Der BFH hat entschieden, dass in Einbringungsfällen durch Entnahmen im steuerlichen Rückwirkungszeit-

raum negative Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile entstehen können (BFH, Urteil v. 7.3.2018, I R 

12/16). Der BFH stellt sich damit der langjährigen Verwaltungsauffassung entgegen, nach der das einge-

brachte Betriebsvermögen auch durch Entnahmen nicht negativ werden darf und in diesen Fällen eine 

(teilweise) Wertaufstockung vorzunehmen ist (Rn. 20.19 des BMF-Schreibens v. 11.11.2011, BStBl 2011 

I S. 1314).

Nach Ansicht des Gesetzgebers entspricht es jedoch der Gesetzesintention des § 20 UmwStG, negative 

Anschaffungskosten zu vermeiden. Mit dem neuen Satz 5 soll daher klargestellt werden, dass entsprechend 

der bestehenden Verwaltungsauffassung zu § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UmwStG i. V. mit § 20 Abs. 5 UmwStG 

Entnahmen und Einlagen im Rückwirkungszeitraum bei der Ermittlung des eingebrachten Betriebsvermö-

gens zu berücksichtigen sind. Damit ist ein Buchwertansatz des eingebrachten Betriebsvermögens nicht 

möglich, soweit sich unter Berücksichtigung von Entnahmen und Einlagen im Rückwirkungszeitraum 

negative Anschaffungskosten ergeben würden. Soweit das eingebrachte Betriebsvermögen unter Berück-

sichtigung der Entnahmen und Einlagen im Rückwirkungszeitraum negativ ist, sind die Buchwerte des 

eingebrachten Vermögens aufzustocken. Der neue Satz 5 gilt ebenso bei der Anwendung des § 20 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 4 UmwStG sowie § 20 Absatz 2 Satz 4 UmwStG.

Gilt erstmals für Einbringungen, wenn in den Fällen der Gesamtrechtsnachfolge der Umwandlungsbeschluss 

nach dem 31.12.2023 erfolgt ist oder in den anderen Fällen der Einbringungsvertrag nach dem 31.12.2023 

geschlossen worden ist.

		  Einbringungsgeborene Anteile
§ 27 Abs. 3 UmwStG regelt die Fortgeltung bestimmter Regelungen des Umwandlungssteuergesetzes in 

der Fassung des StSenkG v. 23.10.2000 für einbringungsgeborene Anteile. Diese Sonderregelungen werden 

abgeschafft. Die ehemals einbringungsgeborenen Anteile werden in den Anwendungsbereich des § 17 

Abs. 6 EStG überführt.

Aufgrund der Beendigung der Fortgeltung des § 21 UmwStG in der Fassung des StSenkG durch die Neufas-

sung von § 27 Abs. 3 UmwStG und der Erweiterung des Anwendungsbereichs von § 17 Abs. 6 EStG unterliegt 

der Veräußerungsgewinn aus den (ehemals einbringungsgeborenen) Anteilen genauso wie der Gewinn 

aus der Veräußerung auf einer Sacheinlage oder einem Anteilstausch nach §§ 20, 21 UmwStG in der 

Fassung des SEStEG v. 7.12.2006 beruhenden Anteilen (sperrfristbehaftete Anteile) einer Besteuerung 

nach § 17 EStG. Damit wird erreicht, dass alle auf Einbringungen (nach altem oder neuem Recht) beru-

henden Anteile im Privatvermögen steuerlich gleichbehandelt werden. Die parallele Anwendung unter-

schiedlicher Besteuerungskonzepte für auf Einbringungsvorgängen beruhenden Anteilen wird damit 

endgültig beendet.

Die Neuregelung gilt ab 1.1.2025.
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	 1.4.	 Abgabenordnung

		  Kommunikation mit der Finanzverwaltung (§ 87a Abs. 1 Satz 2 AO)
Die rechts- und steuerberatenden Berufe dürfen nur noch über das System ELSTER bzw. die Schnittstelle 

ERiC mit der Finanzverwaltung kommunizieren. Die besonderen elektronischen Anwalts- und Steuerbera-

terpostfächer (beA bzw. beSt), deren Nutzung in gerichtlichen Verfahren verpflichtend ist, wird grund-

sätzlich ausgeschlossen.

Hinweis: Dem Vernehmen nach könnte die Änderung aus Versehen in die Beschlussempfehlung und damit 

in die verabschiedete Fassung aufgenommen worden sein. Möglichweise wird noch im November ein 

entsprechender Änderungsantrag auf den Weg gebracht.

Gilt ab 06.12.2024 (Tag nach der Verkündung).

		  Hinterziehungszinsen 
Der neue Absatz in § 235 Abs. 5 AO soll eine durchgängige Verzinsung hinterzogener Vorauszahlungen mit 

0,5 % pro Monat sicherstellen. Dazu wird das Ende des Zinslaufs ausdrücklich festgeschrieben. Die ver-

schiedenen denkbaren Fallkonstellationen werden ausdrücklich geregelt. Keiner besonderen Regelung 

bedürfen die Fälle, in denen der Zinslauf der Hinterziehungszinsen zu hinterzogenen Vorauszahlungen 

bereits vor Ablauf der Karenzzeit endet, da hier keine Doppelverzinsung eintreten kann. Eine sich in 

anderen Fällen unter Umständen ergebende Doppelverzinsung wird durch eine modifizierte Anrechnungs-

regelung aufgelöst.

Gilt in allen Fällen, in denen Zinsen zu hinterzogenen Vorauszahlungen nach dem 06.12.2024 (Tag nach 

Verkündung) festgesetzt werden.

	 1.5.	 Umsatzsteuer

		  Legaldefinition Werklieferung 
Eine Werklieferung setzt die Be- oder Verarbeitung eines »fremden« Gegenstandes voraus. Diese bereits 

von Rechtsprechung und Finanzverwaltung angewandte Voraussetzung wird jetzt auch in den Gesetzestext 

(§ 3 Abs. 4 UStG) aufgenommen.

Gilt ab 06.12.2024 (Tag nach der Verkündung).
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		�  Ort der sonstigen Leistung bei kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen,  
unterrichtenden, sportlichen, unterhaltenden oder ähnlichen Leistungen
Mit den Änderungen der Leistungsortbestimmung (§ 3a Abs. 3 UStG) sollen insbesondere Leistungen, die 

per Streaming übertragen oder anderweitig virtuell verfügbar gemacht werden, dort besteuert werden, wo 

der nicht-unternehmerische Leistungsempfänger ansässig ist bzw. s einen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort hat.

Hinweis: Im Regierungsentwurf neu hinzugefügt wurde die (Ausnahme-)Regelung, dass bei der Einräumung 

von Eintrittsberechtigungen zu kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen, unterrichtenden, sport-

lichen, unterhaltenden oder ähnlichen Veranstaltungen, wie Messen und Ausstellungen an Unternehmer 

für deren Unternehmen als Leistungsort der Ort, gilt, von dem aus der Empfänger sein Unternehmen 

betreibt (§ 3a Abs. 2 UStG), wenn die Eintrittsberechtigung eine virtuelle Teilnahme ermöglicht (§ 3a 

Abs. 3 Nr. 5 Satz 2 UStG-E). Bisher war hier der Veranstaltungsort maßgeblich.

Gilt ab dem 01.01.2025.

		�  Klarstellung hinsichtlich Fälligkeitsfiktion im Zusammenhang  
mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
In § 13c Abs. 1 UStG wird klarstellend ergänzt, dass mit Eröffnung eines Insolvenzverfahrens die Umsatz-

steuer auf abgetretene Forderungen, die zum Zeitpunkt der Eröffnung eine Insolvenzforderung darstellt 

und noch nicht fällig geworden ist, im Verhältnis zum Abtretungsempfänger als fällig gilt. Angesichts der 

Rechtsprechung des BFH und aufgrund des nachvollziehbaren Interesses des Fiskus, bei Abtretungen der 

Entgeltforderungen für steuerpflichtige Umsätze durch den leistenden Unternehmer auf den Abtretungs-

empfänger zugreifen zu können, wenn der leistende Unternehmer die USt bei Fälligkeit nicht entrichtet 

und der Abtretungsempfänger das Leistungsentgelt tatsächlich vereinnahmt hat, soll die Fälligkeitsfiktion 

durch die o. g. Klarstellung sichergestellt werden.

Gilt ab dem Tag nach der Verkündung.

		  Ergänzung der Regelung zum unberechtigten Steuerausweis
Die Neuregelung in § 14c Abs. 2 UStG bestimmt, dass eine Person zu Unrecht ausgewiesene USt auch dann 

schuldet, wenn der Steuerausweis in einer (vorher vereinbarten) Gutschrift erfolgt. Dadurch wird eine 

durch die BFH-Rechtsprechung entstandene Regelungslücke geschlossen. Der BFH hatte nämlich entschie-

den, dass eine Gutschrift, die nicht über eine Leistung eines Unternehmers ausgestellt ist, einer Rechnung 

nicht gleichsteht und keine Steuerschuld nach § 14c Abs. 2 UStG begründen kann. Damit würde der 

Empfänger des Dokuments den offen ausgewiesenen Steuerbetrag mangels Ausweises »in einer Rechnung« 

nicht schulden. Gleichzeitig bestünde die Gefahr, dass der Gutschriftenersteller einen Vorsteuerabzug 

geltend macht.

Gilt ab 06.12.2024 (Tag nach der Verkündung).
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		  Änderungen hinsichtlich der Vorsteueraufteilung
Die Änderungen stellen klar, dass im Fall einer Vorsteueraufteilung eine Berechnung der nicht abzugsfä-

higen Vorsteuern nach dem Gesamtumsatzschlüssel nur dann möglich ist, wenn dieser der einzige mög-

liche Aufteilungsmaßstab ist. Er ist damit nachrangig zu anderen, präziseren (und sachgerechten) Auf-

teilungsmethoden. Inhaltliche Änderungen sollen mit der Neuformulierung nicht verbunden sein.

Gilt ab 06.12.2024 (Tag nach der Verkündung).

		  Reform der Kleinunternehmerregelung
Die Neuregelung dient der Umsetzung der sog. Kleinunternehmer-Richtlinie (RL (EU) 2020/285). Bisher 

konnten nur im Inland ansässige Unternehmer die Kleinunternehmerregelung des § 19 UStG im Inland in 

Anspruch nehmen. Die Neuregelung ermöglicht es auch im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen 

Unternehmern, die Kleinunternehmerregelung in Deutschland anzuwenden.

Damit im Inland ansässige Unternehmer die Steuerbefreiung in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch 

nehmen können, wird mit § 19a UStG ein besonderes Meldeverfahren eingeführt. Zuständig für die Durch-

führung des Meldeverfahrens und die unionsrechtlich vorgeschriebene Zusammenarbeit mit den anderen 

Mitgliedstaaten ist das BZSt. Der am besonderen Meldeverfahren teilnehmende Unternehmer muss nach 

§ 19a Abs. 3 UStG für jedes Kalendervierteljahr eine Umsatzmeldung abgeben. Diese muss er innerhalb 

eines Monats nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres ausschließlich auf elektronischem Weg mittels 

amtlich vorgeschriebenem Datensatz an das BZSt übermitteln.

Im neuen § 19 Abs. 1 UStG werden von inländischen Kleinunternehmern bewirkte Umsätze von der USt 

befreit, es wird also eine echte (den Vorsteuerabzug ausschließende) Steuerbefreiung eingeführt, im 

Gegensatz zum bisherigen § 19 Abs. 1 UStG, nach dem bei Kleinunternehmern die USt »nicht erhoben« 

wird (was eine grds. Steuerpflicht voraussetzt). Voraussetzung für die Befreiung ist, dass der inländische 

Gesamtumsatz (§ 19 Abs. 2 UStG) im vorangegangenen Kalenderjahr 25.000 EUR nicht überschritten hat 

und im laufenden Kalenderjahr 100.000 EUR nicht überschreitet.

Wird der untere inländische Grenzwert im laufenden Kalenderjahr überschritten, kommt im Folgejahr eine 

Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung nicht mehr in Betracht. Grundsätzlich verlangt das 

Unionsrecht, dass bei Überschreiten des unteren inländischen Grenzwertes die Steuerbefreiung nicht mehr 

anwendbar ist. Allerdings dürfen die Mitgliedstaaten einen oberen inländischen Grenzbetrag einführen, 

bis zu dessen Überschreitung die Anwendung der Kleinunternehmerregelung im laufenden Kalenderjahr 

weiterhin zulässig ist. Um die Kleinunternehmerregelung im Überschreitungsjahr unbürokratisch fortzu-

führen, wird von der unionsrechtlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, den oberen inländischen Grenzwert 

auf 100.000 EUR festzulegen. Soweit der Gesamtumsatz im laufenden Kalenderjahr den oberen inländischen 

Grenzwert von 100.000 EUR überschreitet, kommt somit eine weitere Inanspruchnahme der Kleinunter-

nehmerregelung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in Betracht.

Nimmt der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit auf, ist § 19 Abs. 1 Satz 1 UStG mit 

der Maßgabe anzuwenden, dass der Gesamtumsatz im laufenden Kalenderjahr den Betrag von 25.000 EUR 

nicht überschreitet. Bereits der Umsatz, mit dem die Grenze überschritten wird, unterliegt der Regelbe-

steuerung. Die bis zum Zeitpunkt der Überschreitung bewirkten Umsätze sind steuerfrei.
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Durch die reformierte Kleinunternehmerregelung ergeben sich diverse Folgeänderungen in anderen Vor-

schriften (z.B. §§ 15, 15a UStG). Außerdem wird in der UStDV ein neuer § 34a UStDV für vereinfachte 

Rechnungen von Kleinunternehmern eingeführt (nicht zu verwechseln mit Kleinbetragsrechnungen!). Die 

dort genannten Mindestangaben wurden im Rahmen der Ausschussberatungen nochmals geringfügig 

angepasst (kein Hinweis auf Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers bei Leistungen im Zusam-

menhang mit einem Grundstück mehr erforderlich).

Besonders wichtig ist außerdem, dass Kleinunternehmer keine E-Rechnungen ausstellen müssen. Zum 

Empfang von E-Rechnungen müssen sie allerdings in der Lage sein.

Gilt ab dem 01.01.2025.

	 1.6.	 Grunderwerbsteuer

		  Steuervergünstigungen für die Gesamthand 
Die Steuervergünstigungen des § 5 GrEStG sowie des § 6 GrEStG, die auf die Gesamthand abzielen, finden 

seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) zum 

1.1.2024 über § 24 GrEStG weiter Anwendung. Im Hinblick auf laufende Nachbehaltensfristen des § 5 

Abs. 3 Satz 1 und § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG wird geregelt, dass allein das Inkrafttreten des MoPeG nicht zu 

einer Verletzung laufender Nachbehaltensfristen führt, die bis zum 31.12.2026 verwirklicht wurden. Die 

Nachbehaltensfristen gelten weiter; sie werden verletzt, wenn sich der Anteil am Gesellschaftsvermögen 

innerhalb der Nachbehaltensfrist vermindert.

Gilt ab 06.12.2024 (Tag nach der Verkündung).

	 1.7.	 Erbschaftsteuer

		  Erhöhung des Erbfallkostenpauschbetrags
Der Erbfallkostenpauschbetrags wird von 10.300 EUR auf 15.000 EUR (10 Abs. 5 Nr 3 Satz 2 ErbStG) erhöht.

Gilt für Erwerbe, für die die Steuer ab dem 01.01.2025 (Monat, der der Verkündung des Gesetzes folgt) 

entsteht.

		  Steuerstundung bei Wohnimmobilien
Nach § 28 Abs. 3 ErbStG wird auf Antrag eine Stundung bis zu zehn Jahre gewährt, soweit der Erwerber 

die Steuer nur durch Veräußerung des zu Wohnzwecken genutzten Grundbesitzes aufbringen kann. Von 

der bisherigen Stundungsregelung wurden lediglich Grundstücke erfasst, die im Erwerbszeitpunkt die 

Voraussetzungen des § 13d Abs. 3 ErbStG erfüllen. Mit den Änderungen in § 28 Abs. 3 ErbStG soll die 

Stundungsregelung auf sämtliche Fälle ausgeweitet werden, in denen Grundbesitz zu Wohnzwecken genutzt 

wird. Insbesondere erfasst die neue Regelung nun auch Fälle, in denen das vom Erblasser oder Schenker 

genutzte Grundstück nach dem Erbfall oder der Schenkung zu Wohnzwecken vermietet wird. Ebenfalls 

erfasst werden nun alle Fälle der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, unabhängig von der Grundstücksart, 

beispielsweise eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (Mietwohngrundstück). Auch diese Änderungen 

sollen zum Anlass genommen werden, die Regelungssystematik des § 28 Abs. 3 ErbStG zu vereinfachen.
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Nach § 28 Abs. 3 Satz 5 (neu) ErbStG kann für Grundbesitz in Drittstaaten die Stundung nur gewährt 

werden, wenn in Bezug auf die Erbschaftsteuer ein Informationsaustausch mit diesem Drittstaat sowie 

die Möglichkeit der Beitreibung entsprechender steuerlicher Forderungen sichergestellt ist. Sofern der 

Informationsaustausch oder die Beitreibung in dem Drittstaat nicht mehr sichergestellt ist, endet die 

Stundung unmittelbar. Auch diesbezüglich soll das BMF zukünftig eine regelmäßig zu aktualisierende 

Liste der Staaten veröffentlichen, die diese Voraussetzungen erfüllen.

Gilt ab 06.12.2024 (Tag nach der Verkündung).

	 1.8.	 Grundsteuer

		  Nachweismöglichkeit des niedrigeren gemeinen Werts
Der BFH hat in zwei AdV-Verfahren (II B 78/23, II B 79/23) entschieden, dass Steuerpflichtige im Ein-

zelfall die Möglichkeit haben müssen, einen unter dem festgestellten Grundsteuerwert liegenden Wert 

ihres Grundstücks nachzuweisen. Der festgestellte Grundsteuerwert darf nach Auffassung den nachgewie-

senen niedrigeren gemeinen Wert nicht um 40 % oder mehr übersteigen. Gesetzlich wird nun geregelt, 

dass in solchen Fällen der niedrigere gemeine Wert anzusetzen ist. Hier kann auch ein im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr innerhalb eines Jahres vor oder nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt zustande gekom-

mener Kaufpreis herangezogen werden.

Gilt ab 06.12.2024 (Tag nach der Verkündung).

	 2.	 Betriebsaufgabe durch »Entprägung« einer bisher gewerblich geprägten GmbH & Co. KG 
Ist eine bisher gewerblich geprägte, Immobilien vermietende GmbH & Co. KG nicht mehr nach § 15 Abs. 3 

Nr. 2 EStG gewerblich geprägt, weil ein Kommanditist zum Geschäftsführer bestellt wird, so führt diese 

sog. Entprägung zu einer Entnahme der Grundstücke aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen 

zum Teilwert und zu einer Änderung der AfA-Bemessungsgrundlage und damit zu einer Änderung der nach 

der Entprägung erzielten Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung auch der Folgejahre. Die Entprägung 

ist daher im Hinblick auf die Vermietungseinkünfte der Folgejahre als Lebensvorgang ein Sachverhalt i. 

S. d. § 174 Abs. 4 AO. So entschied das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Az. 8 K 8119/23). 

Wenn das Finanzamt nach einer Außenprüfung infolge der Entprägung von einem Aufgabegewinn und 

höheren gemeinen Werten der Immobilien und damit materiell-rechtlich verbunden von einer höheren 

AfA bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ausgegangen sei und auf einen Rechtsbehelf 

der Gesellschaft hin diese Besteuerung eines Aufgabegewinns für das Jahr der Entprägung infolge bereits 

eingetretener Feststellungsverjährung durch ein finanzgerichtliches Urteil aufgehoben werde, berechtige 

diese geänderte steuerliche Beurteilung der Folgen der Entprägung das Finanzamt zu einer Änderung der 

bestandskräftigen Bescheide der Folgejahre nach § 174 Abs. 4 AO und zu einer Korrektur der Vermietungs-

einkünfte (Rückgängigmachung der vom Finanzamt zu hoch angesetzten AfA, dadurch entsprechend 

höhere Vermietungseinkünfte). 
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Die Überführung von Wirtschaftsgütern in das Privatvermögen bedinge eine Auf- oder Abstockung der 

Bemessungsgrundlage der AfA bei Vermietung und Verpachtung. Nach einer Entnahme bilde der Teilwert 

bzw. der gemeine Wert die neue AfA-Bemessungsgrundlage bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung, dies allerdings nur, wenn die Wirtschaftsgüter mit diesen Werten steuerlich erfasst wurden, 

d. h., die stillen Reserven durch die Entnahme oder Betriebsaufgabe tatsächlich aufgedeckt und steuerlich 

erfasst worden sind oder noch erfasst werden können. Die Jahresfrist des § 174 Abs. 4 Satz 3 AO könne 

auch durch ein finanzgerichtliches Urteil ausgelöst werden und beginne bei Klagestattgabe sowie Revi-

sionszulassung im finanzgerichtlichen Urteil nicht bereits bei Bekanntgabe der angefochtenen und durch 

die Klagestattgabe nunmehr aufgehobenen Einspruchsentscheidung, sondern erst mit Ablauf der Frist zur 

Einlegung der Revision. Innerhalb dieser Jahresfrist muss infolge § 44 Abs. 2 FGO zumindest die Ein-

spruchsentscheidung des Bescheides ergangen sein, der nach § 174 Abs. 4 AO geändert wird. 

	 3.	� Währungskursverluste bei darlehensähnlichen Gesellschafterforderungen  
im Drittstaatenfall mindern Einkommen einer Kapitalgesellschaft nicht 
Der Bundesfinanzhof entschied zur außerbilanziellen Hinzurechnung von Fremdwährungsverlusten aus 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen eine ausländische Tochtergesellschaft nach § 8b Abs. 3 

Sätze 4 bis 7 KStG (Az. I R 41/20). 

Das Gericht hatte hier über einen Fall zu entscheiden, wie er in der Exportwirtschaft insbesondere dann 

vorkommt, wenn auf den jeweiligen ausländischen Exportmärkten für den Vertrieb eigene Tochtergesell-

schaften gegründet und unterhalten werden. Hier ging es um eine 100%ige Tochtergesellschaft in Brasi-

lien in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft (Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada), 

die Erzeugnisse der deutschen Muttergesellschaft (einer AG) bezog und in Brasilien weiterveräußerte. Die 

Lieferungen an die Limitada wurden in der brasilianischen Währung »Real« berechnet mit einem Zah-

lungsziel von 90 Tagen und vielfach weiteren 7 bis 9 Monaten ohne Beitreibungsmaßnahmen bis zur 

Bezahlung. Eine Absicherung gegen Devisenkursverluste bestand bei der AG nicht. Es kam in den Streit-

jahren 2013 bis 2015 regelmäßig zu Kursverlusten, die von der Muttergesellschaft getragen werden 

mussten. 

Währungskursverluste bei darlehensähnlichen Gesellschafterforderungen in Fremdwährung mindern vor 

dem Inkrafttreten des § 8b Abs. 3 Satz 6 KStG i. d. F.des Gesetzes vom 25.06.2021 das Einkommen der 

Kapitalgesellschaft nicht, da sie in den sachlichen Anwendungsbereich des § 8b Abs. 3 Satz 4 und 7 KStG 

fallen. In einem Drittstaatenfall stehe Unionsrecht dem nicht entgegen; die auch im Verkehr mit Dritt-

staaten geltende Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union   AEUV) werde bei § 8b Abs. 3 Satz 4 und 7 KStG durch die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) 

verdrängt und sei nicht anwendbar. Diese Vorschrift gebiete keine Anwendung der Abzugsfähigkeit der 

Währungsverluste. 

Hinweis: Für die Veranlagungszeiträume ab 2022 ist allerdings zu beachten, dass wegen einer Ergänzung 

des § 8b Abs. 3 um den neuen Satz 6 die Währungskursverluste ausdrücklich nicht mehr als hinzurech-

nungspflichtige Gewinnminderungen gelten. Sie werden daher ab diesem Zeitraum von der außerbilan-

ziellen Hinzurechnung ausgeschlossen.
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	 4.	� Keine erweiterte Gewerbesteuer-Kürzung bei Vermietung  
einer Lagerhalle mit Lastenaufzug und Paletten-Förderanlage 
Das Finanzgericht Hamburg hatte zu entscheiden, ob die Klägerin in den Streitjahren 2016 bis 2018 die 

erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags nach § 9 Abs. 1 Satz 2 GewStG in Anspruch nehmen kann (Az. 2 K 

76/22). Die Klägerin erwarb im Jahr 1991 eine Gewerbeimmobilie in Hamburg. Die gesamte Gewerbeim-

mobilie besteht aus einer Büro-, einer Hallen- und einer Hoffläche. Bis zum 31. Dezember 2014 betrieb 

die Klägerin auf dem Grundstück selbst ein Lagereigeschäft. Seit dem 1. Januar 2015 vermietet die Klä-

gerin das betreffende Grundstück an die A GmbH. Die Hallenfläche besteht aus drei miteinander verbun-

denen Lagerhallen mit einer Gesamtfläche von 17.200 qm. Eine der Lagerhallen ist ebenerdig eingeschos-

sig, die zweite Lagerhalle verfügt über zwei Geschosse, die sowohl über einen Lastenaufzug als auch eine 

Paletten-Förderanlage vertikal miteinander verbunden sind. Die dritte Halle verfügt ebenfalls über zwei 

Geschosse, die ebenfalls über einen Lastenaufzug und eine Paletten-Förderanlage vertikal miteinander 

verbunden sind. Ein gesonderter Mietvertrag über die Paletten-Förderanlagen an die Mieterin besteht 

nicht. Im Mietvertrag wurde kein gesonderter Mietzins für die Paletten-Förderanlagen vereinbart. 

Bei einer Paletten-Förderanlage in einer zweigeschossigen Lagerhalle, in der bereits ein Lastenaufzug 

vorhanden ist, handele es sich um eine Betriebsvorrichtung, deren Mitvermietung die erweiterte Kürzung 

gem. § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ausschließe. 

Die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG sei durch das Erfordernis der Ausschließlichkeit 

tatbestandlich zweifach begrenzt: Zum einen ist die unternehmerische Tätigkeit gegenständlich begrenzt, 

nämlich ausschließlich auf eigenen Grundbesitz und daneben auch auf eigenes Kapitalvermögen, zum 

anderen sind Art, Umfang und Intensität der Tätigkeit begrenzt, dass nämlich die Unternehmen dieses 

Vermögen ausschließlich verwalten und nutzen. Ausnahmen von dem Ausschließlichkeitserfordernis wegen 

Geringfügigkeit oder aufgrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes seien nicht geboten. Ein Verstoß 

gegen das Ausschließlichkeitsgebot führe daher zur vollständigen Versagung der erweiterten Kürzung.

	 5.	 Lastenaufzug für die erweiterte Kürzung des Gewerbesteuerertrags unschädlich?
Das Finanzgericht Münster hatte zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen ein Lastenaufzug für 

die erweiterte Kürzung des Gewerbesteuerertrags unschädlich ist (Az. 2 K 1046/22). 

Aus dem gesetzlichen Erfordernis der Zugehörigkeit »zu einer Betriebsanlage« ergebe sich, dass der Begriff 

der Betriebsvorrichtung Gegenstände voraussetzt, durch die das Gewerbe unmittelbar betrieben wird. 

Zwischen der Betriebsvorrichtung und dem Betriebsablauf müsse ein ähnlich enger Zusammenhang 

bestehen, wie er üblicherweise bei Maschinen gegeben ist. Dagegen reiche es nicht aus, wenn eine Anlage 

für einen Betrieb lediglich nützlich oder notwendig oder sogar gewerbepolizeilich vorgeschrieben ist. 

Entscheidend sei, ob die Gegenstände von ihrer Funktion her unmittelbar zur Ausübung des Gewerbes 

genutzt werden. 
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Für die Abgrenzung zwischen Gebäudebestandteilen und Betriebsvorrichtungen komme es deshalb darauf 

an, ob die Vorrichtung im Rahmen der allgemeinen Nutzung des Gebäudes erforderlich ist bzw. ob die 

Anlage der Benutzung des Gebäudes als solches, also unabhängig von dem darin ausgeübten Gewerbebe-

trieb, dient (was gegen das Vorliegen einer Betriebsvorrichtung spricht) oder ob sie unmittelbar der 

Ausübung des Gewerbes dient bzw. ob ein unmittelbarer und besonderer Zusammenhang zwischen der zur 

beurteilenden Anlage und dem im Gebäude ausgeübten Gewerbebetrieb besteht (was für das Vorliegen 

einer Betriebsvorrichtung spricht). Die zivilrechtliche Einordnung eines Gegenstands als wesentlicher 

Gebäudebestandteil schließe das Vorliegen einer Betriebsvorrichtung im Sinne des § 68 Abs. 2 Satz 1 Nr. 

2 BewG nicht aus. Voraussetzung für die Begünstigung sei zudem die Verwaltung »eigenen« Grundbesit-

zes. Der Begriff »eigen« sei nicht steuerlich, sondern eigentumsrechtlich auszulegen und damit grund-

sätzlich zivilrechtlich zu beurteilen. 

Die Voraussetzungen für die Gewährung der erweiterten Grundstückskürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 

seien im Streitfall gegeben. Die Finanzbehörde habe die erweiterte Grundstückskürzung zu Unrecht versagt. 

Die Klägerin kann die von ihr beantragte erweiterte Kürzung in Anspruch nehmen. Der Aufzug in den von 

der Klägerin vermieteten gewerblichen Räumen ist hier eine für die erweiterte Kürzung unschädliche 

Betriebsvorrichtung.

	 6.	 Gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei fiktivem Anlage- oder Umlaufvermögen 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte zu entscheiden, ob die Anmietung von Konferenzräumen, 

Hotelzimmern und beweglichen Wirtschaftsgütern als fiktives Anlage- oder Umlaufvermögen zu gewer-

besteuerlichen Hinzurechnungen führt (Az. 8 K 8027/21). 

Die Prüfung, ob ein angemietetes bewegliches oder unbewegliches Wirtschaftsgut als fiktives Anlagever-

mögen oder aber als fiktives Umlaufvermögen anzusehen sei, müsse den Geschäftsgegenstand des 

Unternehmens berücksichtigen und sich so weit wie möglich an den betrieblichen Verhältnissen orientie-

ren. Die Fiktion dürfe nicht weiter reichen, als es die Vorstellung eines das Miet- oder Pachtverhältnis 

ersetzenden Eigentums gebiete. 

Kein fiktives Anlagevermögen, sondern fiktives Umlaufvermögen liege vor, wenn der Unternehmer Kon-

ferenzräume und Zimmer in Hotels sowie sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter (Konferenztechnik, Schirme, 

Stühle etc.) angemietet habe, um damit für die eigenen Kunden Reisepakete, Konferenzen, Veranstaltun-

gen gleich einem Reiseveranstalter zusammenzustellen (»zu produzieren«) und sodann an die Kunden als 

Gesamtpaket in Rechnung zu stellen (»zu verkaufen«).

	 7.	 Keine gewerbesteuerliche erweiterte Kürzung im Organkreis bei »Weitervermietungsmodell« 
Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, ob die Regelung des § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG, der zufolge 

Geschäftsbeziehungen innerhalb eines Organkreises nicht zu gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen und 

Kürzungen führen, in Fällen der sog. Weitervermietung im Hinblick auf die erweiterte Grundstückskürzung 

nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht anzuwenden ist (Az. III R 41/22). 

Die erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG für ein Grundstücksunternehmen ist zu versagen, 

wenn es sich bei diesem Unternehmen um eine Organgesellschaft handelt, die sämtliche Grundstücke an 

eine andere Organgesellschaft derselben Organschaft verpachtet. Dies gelte auch, wenn die pachtende 

Organgesellschaft diesen Grundbesitz an außerhalb des Organkreises stehende Dritte weitervermietet oder 

weiterverpachtet. 
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Die durch die Organschaft bedingten Besonderheiten der Ermittlung des Gewerbegewinns (§ 2 Abs. 2 Satz 

2 GewStG) verlangen es, auch im Fall des Weitervermietungsmodells nur die Geschäftsbeziehungen zwischen 

den Organgesellschaften zu betrachten. Bei diesen Geschäftsbeziehungen stehen sich   von dem Organ-

träger aus gesehen   jeweils Aufwand und Ertrag aus demselben Rechtsgeschäft gegenüber. Hinsichtlich 

dieser organkreisinternen Beziehungen würden auf Ebene des Organträgers die Pachterträge der einen 

Organgesellschaft durch die Pachtaufwendungen der anderen Organgesellschaft neutralisiert. Daher wäre 

die aus § 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG folgende Korrespondenz zwischen der Aufwands- und der Ertragsseite 

gestört, wenn die Pachterträge durch Anwendung der erweiterten Kürzung aus der gewerbesteuerlichen 

Bemessungsgrundlage herausgenommen würden, obwohl die korrespondierenden Aufwendungen (zumin-

dest teilweise gewerbesteuermindernd) abgezogen werden könnten.

	 8.	� Gewerbeverlust entfällt nicht dadurch, dass Kapitalgesellschaft  
den verlustverursachenden Geschäftsbereich weiterveräußert 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass ein ursprünglich im Betrieb einer Personengesellschaft entstandener 

und durch Anwachsung auf eine Kapitalgesellschaft übergegangener Gewerbeverlust nicht dadurch entfällt, 

dass die Kapitalgesellschaft den verlustverursachenden Geschäftsbereich im Wege eines Asset Deals 

weiterveräußert (Az. III R 30/21). 

Die Klägerin, eine GmbH, hatte als Gesamtrechtsnachfolgerin einer GmbH & Co. KG im Jahr 2011 deren 

Gewerbeverlust übernommen. Auslöser der Gesamtrechtsnachfolge war eine durch eine Verschmelzung 

verursachte Anwachsung des KG-Vermögens. Die Klägerin führte den Betrieb der KG zunächst weiter. In 

den Feststellungsbescheiden zum vortragsfähigen Gewerbeverlust auf den 31.12.2011 und 31.12.2012 

blieb der zum 31.12.2010 festgestellte Gewerbeverlust der KG bei der Klägerin erhalten. Zweifelhaft wurde 

dies im Streitjahr 2013, in dem sie ihr operatives Geschäft durch Übertragung aller Vermögenswerte (Asset 

Deal) veräußerte. Im Anschluss an eine Außenprüfung betrachtete das Finanzamt den von der KG herrüh-

renden Gewerbeverlust bei der Klägerin als untergegangen und erließ entsprechende Änderungsbescheide. 

Es bestehe keine Grundlage für das vom Finanzamt bejahte Entfallen des bei der GmbH nach der Anwach-

sung ununterscheidbar festgestellten Gewerbeverlusts. Insbesondere gehe eine solche weder aus § 10a 

GewStG noch aus § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG hervor. Von dem Grundsatz der Unerheblichkeit der Unterneh-

mensidentität bei einer Kapitalgesellschaft sei nach geltendem Recht auch im Anschluss an eine Anwach-

sung keine Ausnahme zu machen. Die Veräußerung des von der KG übernommenen Geschäftsbetriebs habe 

nichts daran geändert, dass die bei der Klägerin verbliebene andere Unternehmenstätigkeit nach § 2 Abs. 2 

Satz 1 GewStG weiterhin in vollem Umfang als einheitlicher und zugleich identischer Gewerbebetrieb galt. 

Um zu dem vom Finanzamt gewünschten Entfallen des von der KG übernommenen Gewerbeverlusts bei 

der GmbH zu gelangen, bedürfte es sowohl in materiellrechtlicher als auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht 

einer näheren Ausgestaltung durch den Gesetzgeber.
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	 9.	� Gehaltsumwandlung nach »Geldkartenmodell« – Für steuerliche Privilegierung  
von Lohnbezügen muss »Zusätzlichkeitserfordernis« erfüllt sein 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte über die steuerliche Privilegierung von Lohnbezügen bei einer 

Gehaltsumwandlung nach dem sog. Geldkartenmodell zu entscheiden (Az. 3 K 1285/22). 

Eine Gehaltsumwandlung im Rahmen eines Geldkartenmodells erfülle das »Zusätzlichkeitserfordernis« des 

§ 8 Abs. 4 EStG nicht, wenn der Arbeitslohn zugunsten der monatlichen Aufladungen auf die Geldkarte 

reduziert werde. Lohnsteuer und Einkommensteuer seien im Hinblick auf die Anwendung des »Zusätzlich-

keitserfordernisses« einheitlich zu betrachten, wobei der Arbeitgeber verpflichtet sei, rückwirkende 

Gesetzesänderungen beim Lohnsteuerabzug zu berücksichtigen. 

Nach § 8 Abs. 4 EStG (i. d. F. JStG vom 21.12.2020) seien die Voraussetzungen für die Zusatzleistungen 

bei den Arbeitnehmern der Klägerin im Hinblick auf die gewährte Geldkarte nicht erfüllt. Die Klägerin 

habe als Arbeitgeberin ihren Mitarbeitern Bezüge gewährt, die nach der Regelung des § 8 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 2 EStG nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht worden sind, weil vertraglich 

der Anspruch auf Arbeitslohn zugunsten des Betrages herabgesetzt wurde und insoweit eine Gutschrift 

auf dem Konto der Geldkarte erfolgt ist. Erst nach Abschluss der Änderungsvereinbarung zum Arbeitsver-

trag konnte ein Arbeitnehmer die monatliche Aufladung der Guthabenkarte in Höhe von 44 Euro beantra-

gen, zuvor musste ein Entgeltverzicht in gleicher Höhe erklärt werden. Der verwendungsfreie Arbeitslohn 

wurde damit im Sinne eines Lohnformwechsels zugunsten verwendungs- oder zweckgebundener Leistun-

gen des Arbeitgebers arbeitsrechtlich wirksam herabgesetzt und nicht im Sinne einer »echten Zusatzleis-

tung« dem Lohnanspruch hinzugefügt. Damit entspricht der angefochtene Lohnsteuerbescheid diesbe-

züglich der für den Lohnfortzahlungszeitraum April 2020 anzuwendenden Rechtslage. 

Die Einführung des § 8 Abs. 4 EStG durch das Jahressteuergesetz 2021 stelle eine zulässige unechte 

Rückwirkung dar, da das Gesetz auf einen noch nicht abgeschlossenen Veranlagungszeitraum der Einkom-

mensteuer angewendet wird. Der Vertrauensschutz auf eine unveränderte Fortgeltung der früheren 

Rechtslage werde durch das Interesse des Gesetzgebers an der Klarstellung der steuerlichen Vorausset-

zungen für Sachbezüge überwogen.

	 10.	 Neue Sachbezugswerte ab 01.01.2025
Die monatlichen und kalendertäglichen Werte für freie oder verbilligte Unterkunft und/oder Verpflegung 

ändern sich ab dem 01.01.2025. 

Mit der »Fünfzehnten Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung« (SvEV) stehen 

die Sachbezugswerte für das Jahr 2025 fest. Alle Werte gelten bundesweit. Die neuen Sachbezugswerte 

für Verpflegung ab dem 01.01.2025 sind auch bei der Abrechnung von Reisekosten anzuwenden.
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		  Überblick

		  Sachbezug Verpflegung
Der Sachbezugswert für die verbilligte oder unentgeltliche Verpflegung steigt ab 01.01.2025 bundesein-

heitlich von 313 Euro auf 333 Euro pro Monat.

Für jeweiligen Mahlzeiten werden daher diese Beträge angesetzt:

· �Frühstück: 2,30 Euro kalendertäglich, 69 Euro monatlich

· �Mittagessen: 4,40 Euro kalendertäglich, 132 Euro monatlich

· �Abendessen: 4,40 Euro kalendertäglich, 132 Euro monatlich

· �Kalendertäglicher Gesamtwert: 11,10 Euro

· �Monatlicher Gesamtwert: 333 Euro

		  Sachbezug Unterkunft und Miete
Ab dem 01.01.2025 steigt der Sachbezugswert für Unterkunft oder Mieten bundeseinheitlich von 278 Euro 

auf 282 Euro pro Monat. Kalendertäglich beträgt der Wert dann 9,40 Euro. Der Wert für Überlassung einer 

Unterkunft an den Arbeitnehmer kann auch mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der 

Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre (§ 2 Abs. 3 SvEV).

Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten sowie für Jugendliche bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres und Auszubildende gelten andere Werte. Diese ergeben sich aus § 2 Abs. 3 Sozial-

versicherungsentgeltverordnung. Für eine als Sachbezug zur Verfügung gestellte Wohnung ist als Wert der 

ortsübliche Mietpreis unter Berücksichtigung der sich aus der Lage der Wohnung zum Betrieb ergebenden 

Beeinträchtigungen sowie unter entsprechender Anwendung des § 8 Abs. 2 Satz 12 EStG anzusetzen. Ist 

im Einzelfall die Feststellung des ortsüblichen Mietpreises mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten ver-

bunden, kann die Wohnung ab dem 01.01.2025 mit 4,95 Euro je Quadratmeter monatlich, bei einfacher 

Ausstattung (ohne Sammelheizung oder ohne Bad oder Dusche) mit 4,05 Euro je Quadratmeter monatlich 

bewertet werden.

		  Steuer- und Sozialversicherungspflicht
Die Sachbezugswerte 2025 sind bereits ab dem ersten Abrechnungsmonat des Jahres 2025 maßgeblich, 

da die geänderte Sozialversicherungsentgeltverordnung am 01.01.2025 in Kraft tritt. Die vorgenannten 

Sachbezugswerte unterliegen sowohl der Steuerpflicht als auch der Beitragspflicht in der Sozialversiche-

rung.

Hinweis: Für die Sozialversicherung wird der Wert bestimmter Sachbezüge jährlich durch die Sozialversi-

cherungsentgeltverordnung festgelegt, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlassen wird. 

Der Bundesrat hat die »Fünfzehnte Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung« 

am 22 11 2024 gebilligt.
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	 11.	 Künstlersozialabgabe bleibt im Jahr 2025 stabil 
Unternehmen, die künstlerische oder publizistische Leistungen in Anspruch nehmen und verwerten, 

müssen unter bestimmten Voraussetzungen die Künstlersozialabgabe bezahlen. Der Abgabesatz beträgt 

gem. »Künstlersozialabgabe-Verordnung 2025« ab 01.01.2025 unverändert 5,0 Prozent. Die »Künstlerso-

zialabgabe-Verordnung 2025« wurde am 04.09.2024 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt am 

01.01.2025 in Kraft.

Hinweis: Über die Künstlersozialversicherung werden selbstständige Künstler und Publizisten als Pflicht-

versicherte in den Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung einbezogen. Sie 

tragen, wie abhängig beschäftigte Arbeitnehmende, die Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträge. Die 

andere Beitragshälfte wird durch einen Bundeszuschuss und durch die Künstlersozialabgabe der Unter-

nehmen, die künstlerische und publizistische Leistungen verwerten, finanziert. Die Künstlersozialabgabe 

wird als Umlage erhoben. Der Künstlersozialabgabesatz wird jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr 

festgelegt. Bemessungsgrundlage hierfür sind alle in einem Kalenderjahr an selbstständige Künstler und 

Publizisten gezahlten Entgelte. 

Abgabepflichtig sind lt. Künstlersozialkasse alle Unternehmen, »die durch ihre Organisation, besonderen 

Branchenkenntnisse oder spezielles Know-how den Absatz künstlerischer oder publizistischer Leistungen 

am Markt fördern oder ermöglichen«. Eine Auflistung sowie weitere Informationen finden Sie auf der 

Homepage der Künstlersozialkasse.

	 12.	 Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2025 
Der Bundesrat stimmte am 22.11.2024 der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2025 zu. Diese 

wurde am 27.11.2024 im Bundesgesetzblatt (Teil I Nr. 365) verkündet. Damit tritt die Verordnung zum 

01.01.2025 in Kraft. Somit gelten ab 01.01.2025 neue Werte. Bei den Rechengrößen gibt es ab 2025 

keine Unterscheidung mehr in West und Ost. 

Mit der Verordnung werden die maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung gemäß der Lohnent-

wicklung im vergangenen Jahr turnusgemäß angepasst. Die Werte werden jährlich auf Grundlage gesetz-

licher Bestimmungen mittels Verordnung festgelegt. 

Die den Sozialversicherungsrechengrößen 2025 zugrundeliegende Lohnentwicklung im Jahr 2023 (Verän-

derung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Ent-

schädigung für Mehraufwendungen) betrug im gesamten Bundesgebiet 6,44 Prozent. Für die Bestimmung 

des (endgültigen) Durchschnittsentgelts für das Jahr 2023 ist nach den gesetzlichen Vorschriften die 

Lohnzuwachsrate im Jahr 2023 für die alten Länder in Höhe von 6,37 % maßgebend. 
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		  Rechengrößen ab 01.01.2025 im Überblick 
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (bundesweit):  

8.050 Euro im Monat/96.600 Euro im Jahr.

Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung (bundesweit):  

9.900 Euro im Monat/118.800 Euro im Jahr.

Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (bundesweit):  

73.800 Euro im Jahr/6.150 Euro im Monat.

Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (bundesweit):  

66.150 Euro im Jahr/5.512,50 Euro im Monat.

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2025 in der Rentenversicherung (bundesweit):  

50.493 Euro im Jahr.

Bezugsgröße in der Sozialversicherung (bundesweit):  

44.940 Euro im Jahr/3.745 Euro im Monat.

		�  Jahresarbeitsentgeltgrenze 2025 (Erläuterung zur  
Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung) 
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) zur Feststellung der Krankenversicherungspflicht oder -freiheit 

beträgt ab 01.01.2025 73.800 Euro (allgemeine JAEG). 

Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze 2025 (bundesweit): 

Für Arbeitnehmer, die zum Stichtag 31.12.2002

· �wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze des Jahres 2002 (40.500 Euro) versicherungsfrei 

und 

· ��bei einer privaten Krankenversicherung in einer substitutiven Krankenversicherung versichert waren, 

gilt die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze. Für diesen Personenkreis gilt eine niedrigere Versiche-

rungspflichtgrenze. Diese beträgt ab 01.01.2025 66.150 Euro. 

		  Wegfall der Rechtskreistrennung 
Nur noch bis 31.12.2024 gibt es unterschiedliche Rechengrößen nach Rechtskreis West (alte Bundeslän-

der) und Ost (neue Bundesländer) für die Renten- und Arbeitslosenversicherung. Das betrifft unter 

anderem die Beitragsbemessungsgrenze und die Bezugsgröße. Ab 2025 gelten nur noch bundeseinheit-

liche Werte. 
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		  Fortführung der Rechtskreistrennung in den Beitragsnachweisen
In den Meldungen und Beitragsnachweisen wird aktuell nach den Rechtskreisen West und Ost unterschie-

den. Bei den Meldungen entfällt das Kennzeichen ab dem 01.01.2025. Im Beitragsnachweis bleibt die 

Rechtskreistrennung jedoch vorerst weiter bestehen. D. h., die Beitragsnachweise sind über den 31.12.2024 

hinaus getrennt nach Rechtskreisen abzugeben. 

Hinweis: Die Beitragsbemessungsgrenze markiert das maximale Bruttoeinkommen, bis zu dem Beiträge 

in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung erhoben werden. Der Verdienst, der über diese 

Einkommensgrenze hinausgeht, ist beitragsfrei. Die Versicherungspflichtgrenze bezeichnet den Einkom-

menshöchstbetrag, bis zu dem Beschäftigte gesetzlich krankenversichert sein müssen. Wer über diesen 

Betrag hinaus verdient, kann sich privat krankenversichern lassen. 

	 13.	��� Bei »Unternehmenszersplitterung« keine Geschäftsveräußerung  
im Ganzen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes
Es liegt keine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne von § 1 Abs. 1a UStG vor, wenn 

ein zuvor von einem Unternehmer betriebenes Unternehmen aufgeteilt und an eine Vielzahl von Erwerbern 

veräußert wird. So entschied das Finanzgericht Schleswig- Holstein (Az. 4 K 75/23). 

Die Klägerin betrieb in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG auf von ihr gepachteten Flächen einen 

Solarpark. Den von ihr produzierten Solarstrom speiste die Klägerin auf der Grundlage eines von ihr mit 

einer Netzbetreiberin und einer Direktvermarkterin geschlossenen Netzanschluss- und Einspeisevertrages 

in das öffentliche Netz ein und erhielt dafür die tarifliche Einspeisevergütung nach dem Gesetz für den 

Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG). Im Jahr 2014 veräußerte die Kläge-

rin die Photovoltaikanlage jeweils zu einem (bestimmten räumlich umgrenzten) Teil an insgesamt zehn 

Kommanditgesellschaften, wobei die zur Stromeinspeisung erforderliche zentrale Infrastruktur bei der 

Klägerin verblieb und den Erwerberinnen jeweils zur Nutzung überlassen wurde. 

Fortan erfolgte die Stromproduktion durch die einzelnen Erwerberinnen, deren Produktionskapazitäten 

– je nach Größe des übernommenen Anlagenteils – zwischen 8,5 % und 12,5 % der vormaligen Gesamtka-

pazität der Klägerin erreichten. Die vertraglichen Beziehungen zwischen der Klägerin und der Netzbetrei-

berin/Direktvermarkterin blieben unverändert. Im Innenverhältnis zu den Erwerberinnen wurde mit jeweils 

geschlossenen Einspeise- und Abrechnungsverträgen vereinbart, dass die Erwerberinnen den gesamten 

produzierten Strom an die Klägerin zu liefern hatten. Diese hatte den Strom abzunehmen, ihn auf der 

Grundlage des von ihr geschlossenen Netzanschluss- und Einspeisevertrages in das Netz der Netzbetrei-

berin einzuspeisen, das Entgelt zu vereinnahmen und anschließend gegenüber den Erwerberinnen nach 

den von diesen produzierten Strommengen abzurechnen und auszuzahlen. Die Klägerin stand auf dem 

Standpunkt, dass es sich bei den Veräußerungen um sog. Geschäftsveräußerungen im Ganzen gehandelt 

habe, die gem. § 1 Abs. 1a UStG nicht steuerbar seien. 

Das Gericht hat jedoch die Klage abgewiesen. Eine Mehrzahl von Erwerbern sei zwar nicht zwingend 

schädlich. Die Frage, ob die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1a UStG vorlägen, sei aber bezogen auf jede 

umsatzsteuerliche Leistungsbeziehung zu prüfen – also für jeden Erwerber gesondert, ohne die weiteren 

Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen sei hier bezogen auf 

jedes der zehn Veräußerungsgeschäfte zu verneinen. Es sei dabei maßgeblich darauf abzustellen, dass 
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angesichts der Vielzahl der Erwerberinnen (zehn!) – und der damit einhergehenden Aufteilung insbeson-

dere der zuvor allein von der Veräußerin ausgeübten Produktionstätigkeit – die erforderliche Vergleich-

barkeit der Tätigkeiten der einzelnen Erwerberinnen mit derjenigen der Veräußerin nicht gegeben sei. Die 

mangelnde Vergleichbarkeit werde vor allem mit dem eklatanten Unterschied betreffend die Produktions-

kapazitäten begründet. Diese seien prägend für die jeweils ausgeübten Tätigkeiten und die einzelnen 

Erwerber seien lediglich in der Lage gewesen, zwischen 8,5 % und 12,5 % der Kapazität der Veräußerin 

zu leisten. Auf Fälle solcher »Unternehmenszersplitterungen« sei § 1 Abs. 1a UStG nicht anwendbar, 

seinem Sinn und Zweck liefe dies sogar zuwider.

	 14.	� Zu hoher Steuerausweis in Schlussrechnung: Keine Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 
auf den Zeitpunkt der Rechnungserteilung
Wenn in der Schlussrechnung entgegen § 14 Abs. 5 Satz 2 UStG die Steuerbeträge auf die vor Ausführung 

der Leistung vereinnahmten Teilentgelte nicht abgesetzt worden sind, führt dieser Fehler zu einer Steu-

erschuld aus § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG. So entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg (Az. 1 K 147/20). 

Eine Pro-forma-Rechnung liegt nur vor, wenn sie als solche nach ihrer Aufmachung oder ihrem Inhalt 

(etwa durch den Hinweis »für Prüfzwecke«) auf den ersten Blick für einen Betrachter auch ohne Kenntnis 

der Vorgänge als solche erkennbar ist. Ob der Rechnungsempfänger tatsächlich den Vorsteuerabzug aus 

der Rechnung vorgenommen hat, spiele im Hinblick auf den Gefährdungscharakter, dem § 14c UStG 

begegnen will, grundsätzlich keine Rolle. 

Wenn eine Organgesellschaft eine Rechnung mit zu hohem Steuerausweis ausstelle, schulde der Organ-

träger den Mehrbetrag. Eine Rechnungsberichtigung im Sinne des § 14c Abs. 1 Satz 2 UStG wirke nicht auf 

den Zeitpunkt der Rechnungserteilung zurück.

	 15.	 Erwerb von Gesellschaftsanteilen durch einen Treuhänder kann Grunderwerbsteuer unterliegen 
Der Bundesfinanzhof nahm Stellung zur Frage, ob der Erwerb von mindestens 95 % der Anteile an einer 

grundbesitzenden Gesellschaft durch einen Treuhänder bei diesem der Grunderwerbsteuer i. S. des § 1 

Abs. 3 Nr. 1 GrEStG unterliegt (Az. II R 34/21). 

Ein Treuhänder kann den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG erfüllen, wenn sich in seiner Hand erst-

malig alle Anteile einer grundbesitzenden GmbH unmittelbar oder mittelbar vereinigen. Es kommt nicht 

darauf an, dass der Treuhänder einen Teil der Anteile für Rechnung seines Auftraggebers (Treugeber) 

erwirbt. 

Die mögliche Anteilsvereinigung könne dadurch erfolgen, dass sich die Anteile in der Hand des Erwerbers 

teils unmittelbar und teils mittelbar vereinigen. Der Erwerber erwirbt einen Anteil an der grundbesitzen-

den Gesellschaft unmittelbar, wenn er zivilrechtlich Gesellschafter dieser Gesellschaft wird. Dies gelte 

auch für einen Treuhänder, der die sich in seiner Hand vereinigenden Anteile der grundbesitzenden 

Gesellschaft für Rechnung seines Auftraggebers (Treugeber) erwirbt. Er könne Erwerber im Sinne des § 1 

Abs. 3 GrEStG sein. Ein Treuhandverhältnis kann u. a. dadurch begründet werden, dass der Treuhänder 

Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft im Auftrag des Treugebers von einem Dritten erwirbt. 

Der Treuhänder ist dann unmittelbarer und der Treugeber mittelbarer Gesellschafter.
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	 16.	� Berechnung der Bemessungsgrundlage für Grunderwerbsteuer  
bei Verlängerung eines Erbbaurechts
Der Bundesfinanzhof hat bzgl. der Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer bei 

einer Verlängerung eines Erbbaurechts zur Frage Stellung genommen, ob der kapitalisierte Erbbauzins der 

Verlängerungsjahre (auch) zwischen dem notariellen Abschluss (Besteuerungszeitpunkt) bis zum Beginn 

des Verlängerungszeitpunkts des Erbbaurechts abzuzinsen ist (Az. II R 3/22).

Wenn ein Erbbaurecht vor Ablauf der Laufzeit gegen Vereinbarung eines Erbbauzinses verlängert werde, 

sei Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer der kapitalisierte Erbbauzins für den Verlängerungszeit-

raum. Eine Abzinsung des Kapitalwerts auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung über die 

Verlängerung des Erbbaurechts sei nicht vorzunehmen. 

Eine inhaltsgleiche Entscheidung traf der Bundesfinanzhof auch in einem anderen Fall. Dabei hatte er zur 

Frage Stellung genommen, ob die Änderung eines Vertrags im Hinblick auf die zukünftige automatische 

Verlängerung eines vereinbarten Erbbaurechts so auszulegen ist, dass die bindende Zustimmung durch 

»beredtes Schweigen« erst mit Verstreichen der jeweiligen Widerspruchsfrist als erteilt gilt, sodass die 

Grunderwerbsteuer gem. § 14 Nr. 1 GrEStG erst in diesem Zeitpunkt entsteht (Az. II R 36/23).
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	 II.	 Steuerrecht für alle Steuerzahler

	 1.	� Zweifel an Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes für die Erhebung von Zinsen  
bei Stundungen und Aussetzungen von Steuerzahlungen – Einspruch einlegen! 
Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob § 237 i. V. m. § 238 Abs. 1 

Satz 1 AO seit dem 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar ist, als der 

Zinsberechnung für die Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde 

gelegt wird (Az. VIII R 9/23). 

Im Streitfall sollte ein Steuerzahler im Rahmen eines Aussetzungsverfahrens Zinsen in Höhe von mehr als 

12.500 Euro bezahlen – entsprechend dem Zinssatz von 6 % pro Jahr. Diese Zinsen dürfen Finanzämter 

zwar grundsätzlich erheben, wenn Behörde und Steuerzahler über einen Sachverhalt uneins sind und der 

Vollzug des Steuerbescheids bis zur endgültigen Klärung durch ein Gericht ausgesetzt wird. Der Steuer-

zahler wehrte sich allerdings gegen die Höhe des Zinssatzes. 

Auch nach der Zinsanpassung gelten bei Stundungen und Aussetzungen von Steuerzahlungen weiterhin 

6 % Zinsen pro Jahr. Das Bundesverfassungsgericht könnte die Regelung aber bald kippen. Für Steuer-

nachzahlungen und -erstattungen hat der Gesetzgeber diesen Wert längst angepasst, nachdem das 

Bundesverfassungsgericht die Zinshöhe 2021 als zu hoch beurteilt hat – auf nun 1,8 %. 

Betroffene, denen das Finanzamt 6 % Zinsen für eine Stundung oder Aussetzung in Rechnung gestellt hat, 

sollten Einspruch gegen ihren Bescheid einlegen. Obwohl das Verfahren jetzt noch beim Bundesverfas-

sungsgericht zur Entscheidung liegt, sollten Betroffene in einer ähnlichen Situation bereits aktiv werden. 

Gegen noch nicht bestandskräftige Bescheide kann es sich lohnen, mit Verweis auf das laufende Verfah-

ren Einspruch einzulegen und das Ruhen des Verfahrens zu beantragen. Nur so wird der Steuerbescheid 

offengehalten und das Finanzamt kann nach Abschluss des Gerichtsverfahrens entsprechende Anpassun-

gen vornehmen. Die Entscheidung betrifft am Ende nicht nur Zinsen für Aussetzungen und Stundungen, 

sondern auch die für hinterzogene Steuern sowie Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge.
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	 2.	� Zur Festsetzung eines Verspätungszuschlags nach § 152 Abs. 1  
Abgabenordnung in Einkommensteuererstattungsfällen
Im Rahmen des Erschließungsermessens zur Festsetzung eines Verspätungszuschlags kann u. a. von 

Bedeutung sein, ob sich aus der Veranlagung eine Nullfestsetzung, Nachzahlung oder Steuererstattung 

ergibt. So entschied das Finanzgericht Münster (Az. 4 K 2351/23). 

Im Streitfall führte die am 29.03.2023 durch die Steuerberaterin des Klägers eingereichte Einkommen-

steuererklärung 2020 zu einer Einkommensteuererstattung. Das Finanzamt setzte einen Verspätungszuschlag 

in Höhe von 175 Euro fest, da die Steuererklärung erst nach Ablauf der Abgabefrist (31.08.2022) abge-

geben worden sei. Der Kläger machte mit seinem hiergegen eingelegten Einspruch u. a. geltend, dass er 

seine Steuererklärung erstmalig und letztmalig geringfügig verspätet abgegeben und die Veranlagung zu 

einer Erstattung geführt habe. Das beklagte Finanzamt wies den Einspruch als unbegründet zurück, gemäß 

§ 152 Abs. 1 AO könne ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Von der Festsetzung sei abzusehen, 

wenn die Verspätung entschuldbar sei, was im Streitfall nicht vorlag. Daher sei ein Mindestverspätungs-

zuschlag von 25 Euro/Monat für sieben angefangene Monate der Verspätung (= 175 Euro) festgesetzt 

worden. Nach Ansicht des Finanzamtes kommt es nach § 152 Abs. 1 AO (neue Fassung) nur auf die ver-

spätete Abgabe und das Verschulden für die Verspätung an. Andere Ermessenskriterien seien in die 

Neufassung des Gesetzes nicht aufgenommen worden. 

Das Finanzgericht Münster gab der Klage statt und hob den Bescheid über die Festsetzung eines Verspä-

tungszuschlags auf. Nach Auffassung des Gerichts hat sich im Streitfall die Festsetzung eines Verspä-

tungszuschlags nach der Ermessensvorschrift des § 152 Abs. 1 AO gerichtet. Es habe kein Fall einer 

gebundenen Entscheidung nach § 152 Abs. 2 AO vorgelegen, da die Einkommensteuerfestsetzung zu einer 

Steuererstattung geführt habe. Das Finanzamt habe vorliegend sein Ermessen nicht ordnungsgemäß 

ausgeübt, da allein auf die verspätete Abgabe und das Verschulden des Klägers abgestellt worden sei. 

Eine Heilung sei nicht in Betracht gekommen, da das Finanzamt erstmals im Klageverfahren Ausführungen 

zu den anderen Ermessenserwägungen angestellt habe. Die Richter haben die Revision zum Bundesfinanz-

hof zugelassen.

	 3.	 Steuerliche Freistellung des Existenzminimums 2024 
Der Bundesrat hat am 22.11.2024 das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 

verabschiedet, welches die rückwirkende Anhebung des Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags vorsieht. 

Dadurch soll der Gesetzesbegründung nach die steuerliche Freistellung des Existenzminimums der steu-

erpflichtigen Bürgerinnen und Bürger sichergestellt werden. 

Danach ergeben sich für den Veranlagungszeitraum 2024 folgende Werte: 

· �Anhebung des in den Einkommensteuertarif integrierten Grundfreibetrags um 180 Euro auf 

11.784 Euro für den Veranlagungszeitraum 2024 (11.604 Euro bisher). 

· �Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags um 228 Euro auf 6.612 Euro für den Veranlagungszeitraum 

2024 (6.384 Euro bisher). 

Das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums kann nun ausgefertigt und verkündet 

werden. Es tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.
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	 4.	 Betriebsausgabenabzug für steuerfreie Photovoltaikanlagen im Jahr 2022
Das Finanzgericht Münster entschied, dass nachlaufende Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit 

steuerpflichtigen Einnahmen aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage in früheren Jahren stehen, aber 

erst 2022 abfließen, abzugsfähig sind (Az. 1 V 1757/24 E). 

Im Streitfall erzielte der Antragsteller bis 2021 gewerbliche Einkünfte aus dem Betrieb einer Photovolta-

ikanlage auf seinem privaten Einfamilienhaus und ermittelte seinen Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-

Rechnung (EÜR) nach § 4 Abs. 3 EStG. Für das Jahr 2022 machte er Steuerberatungskosten und Umsatz-

steuernachzahlungen für die Jahre 2020 und 2021 aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage als 

Betriebsausgaben geltend. Das beklagte Finanzamt erkannte den Betriebsausgabenabzug unter Hinweis 

auf die ab dem Jahr 2022 für die Photovoltaikanlage des Antragstellers geltende Steuerbefreiung nach 

§ 3 Nr. 72 EStG nicht an. Den für das Einspruchsverfahren vom Antragsteller gestellten Antrag auf Aus-

setzung der Vollziehung (AdV) lehnte das Finanzamt unter Hinweis auf das BMF-Schreiben vom 17.07.2023 

(BStBl I 2023 S. 1494) ab, wonach die zeitliche Zuordnung der Betriebsausgaben allein nach der Art der 

Gewinnermittlung und damit nach dem Zu- und Abflussprinzip erfolge. Dies gelte nach Ansicht des 

Finanzamts umgekehrt auch für nachträgliche Betriebseinnahmen unabhängig von ihrer wirtschaftlichen 

Verursachung. 

Der daraufhin vom Antragsteller gestellte gerichtliche Antrag auf Aussetzung der Vollziehung war in 

vollem Umfang erfolgreich. Im Rahmen der gebotenen summarischen Prüfung bestehen nach Auffassung 

des Finanzgerichts Münster ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Einkommensteu-

erbescheids. Zwar seien die ab dem Jahr 2022 zugeflossenen Einnahmen des Antragstellers aus der 

Photovoltaikanlage aufgrund der gesetzlichen Anordnungsregelung in § 52 Abs. 4 Satz 28 EStG steuerfrei. 

Diese Regelung betreffe jedoch nur die Einnahmenseite. Es enthalte keine Aussage zum Betriebsausga-

benabzug. Hierfür sei vielmehr allein § 3c Abs. 1 EStG einschlägig, wonach Betriebsausgaben nur dann 

nicht abgezogen werden dürften, wenn sie in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit 

steuerfreien Einnahmen stünden. Auf einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Ausgaben und Einnahmen 

komme es nicht an. Im Streitfall liege ein wirtschaftlicher Zusammenhang nicht vor, da die Betriebsaus-

gaben gerade nicht mit steuerfreien Einnahmen, sondern mit steuerpflichtigen Einnahmen aus früheren 

Jahren im Zusammenhang gestanden hätten. Eine gegenteilige Regelung enthalte auch das vom beklag-

ten Finanzamt angeführte BMF-Schreiben nicht. Dieses stelle für den Betriebsausgabenabzug ebenfalls 

auf den wirtschaftlichen Zusammenhang ab.

	 5.	� Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte: Tatsächlich  
benutzte längere Fahrtstrecke als offensichtlich verkehrsgünstigere Fahrstrecke
Eine Straßenverbindung ist dann als verkehrsgünstiger als die kürzeste Verbindung zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte anzusehen, wenn der Arbeitnehmer eine andere – längere – Straßenverbindung 

nutzt und die Arbeitsstätte auf diese Weise trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen in der Regel schneller 

und pünktlicher erreicht. »Offensichtlich« verkehrsgünstiger sei die vom Arbeitnehmer gewählte Straßen-

verbindung dann, wenn ihre Vorteilhaftigkeit so auf der Hand liege, dass sich auch ein unvoreingenom-

mener, verständiger Verkehrsteilnehmer unter den gegebenen Verkehrsverhältnissen für die Benutzung 

der Strecke entschieden hätte. Dass bei extremen Stauverhältnissen die Umwegstrecke auch mal verkehrs-

günstiger und schneller sein kann, reicht insoweit nicht aus. So entschied das Niedersächsische Finanz-

gericht (Az. 9 K 117/21). 
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Die Indizwirkung der nicht feststellbaren regelmäßigen Fahrzeitverkürzung der längeren Strecke bzw. die 

im Regelfall sogar erhebliche Fahrzeitverkürzung der kürzeren Strecke bei normaler üblicher Verkehrslage 

überlagere im Rahmen der Gesamtbewertung mögliche Beeinträchtigungen durch Ampelschaltungen oder 

Innenstadtfahrten. 

Krankheitsgründe könnten grundsätzlich gegen die Zumutbarkeit der Benutzung der kürzeren Fahrtstrecke 

sprechen. Die im Streitfall nicht weiter belegte erhöhte Unfallgefahr auf der kürzeren Fahrtstrecke sowie 

eine dargelegte Erforderlichkeit von planbaren Pausen wegen Rückenleidens bzw. Schwerbehinderung 

stehe einer Unzumutbarkeit der Benutzung der kürzeren Fahrtstrecke jedenfalls dann nicht entgegen, 

wenn der Kläger – wie hier – infolge eines Standortwechsels des Arbeitgebers in einem späteren Veran-

lagungszeitraum einen Großteil der streitbefangenen kürzeren Fahrtstrecke später tatsächlich nutzte.

	 6.	 Nach Option zum Teileinkünfteverfahren Wegfall der Antragsvoraussetzungen
Ein Antrag gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 Halbsatz 1 i. V. m. § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1a EStG kann für 

denjenigen Veranlagungszeitraum, in dem eine Beteiligung veräußert wird, als erstes Antragsjahr gestellt 

werden, wenn der Antragsteller in diesem Veranlagungszeitraum bis zur Veräußerung zu irgendeinem 

Zeitpunkt in ausreichendem Umfang an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Das Erzielen von Kapitaler-

trägen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG in diesem Veranlagungszeitraum ist nicht erforderlich; es genügt 

die abstrakte Möglichkeit, aus der Beteiligung Kapitalerträge erzielen zu können. Nach einer wirksamen 

Antragstellung sei das Vorliegen der materiell-rechtlichen Antragsvoraussetzungen gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 

3 Satz 1 Buchst. a EStG in den folgenden vier Veranlagungszeiträumen vom Finanzamt zu unterstellen. 

Die Beteiligungsvoraussetzungen müssen nur für das erste Antragsjahr erfüllt sein; ihr Wegfall in einem 

der folgenden vier Veranlagungszeiträume sei unerheblich. Nachlaufende Beteiligungsaufwendungen seien 

unter Beachtung des Teilabzugsverbots als Werbungskosten auch dann abziehbar, wenn der Anteilseigner 

die Beteiligung im ersten Antragsjahr veräußert und in den folgenden vier Veranlagungszeiträumen 

ausschließlich Aufwendungen anfallen. So entschied der Bundesfinanzhof (Az. VIII R 37/23). 

Dieses Urteil enthält eine sehr positive Entscheidung für Gesellschafter von Kapitalgesellschaften, die 

nach der Veräußerung ihres Anteils weiterhin für die Beteiligung anfallende Werbungskosten haben. Im 

Urteilsfall waren dies Schuldzinsen aus der Finanzierung des Erwerbs des Kapitalanteils, weil der Verkauf 

des Anteils keine ausreichenden Erlöse einbrachte, die zur Tilgung der Schulden ausreichten. Dies dürfte 

auch in den weit überwiegenden Fällen die Ursache für Werbungskosten nach einer Veräußerung des 

Anteils sein. Strittig war im Urteilsfall allerdings, ob der Werbungskostenabzug auch dann noch unter die 

5-Jahres-Regelung (§ 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 EStG) fällt, wenn die Beteiligung innerhalb dieses Zeitraums 

veräußert wurde. Im Urteilsfall verkaufte der Gesellschafter seinen Gesellschaftsanteil bereits im Jahr der 

Antragstellung zur Anwendung des Teileinkünfteverfahrens. Für diesen Fall ging die Finanzverwaltung 

bisher davon aus, dass dieser Antrag – und damit auch der Abzug der noch anfallenden Werbungskosten 

mit 60 % – keine Wirkung mehr entfalten könne. Nach R 32d Abs. 3 EStR ist dann »ein Werbungskosten-

abzug unzulässig«. Das gegen diese Handhabung des Finanzamtes angerufene Finanzgericht Köln vertrat 

in seinem Urteil 5 K 1843/16 vom 14.11.2023 eine gegenteilige Meinung und ließ den Werbungskosten-

abzug auch in den vier Folgejahren nach der Antragstellung zu. Das Finanzamt begründete seine Revision 

gegen dieses Urteil mit dem Einwand, dass die Regelung in § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 EStG nur eine 

Nachweiserleichterung für die Antragsvoraussetzungen fingiert, nicht aber eine Fiktion für das Bestehen 

der Voraussetzungen selbst aufstellt. 
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Der Bundesfinanzhof folgte aber der Auffassung des Finanzgerichts und entschied, dass nur im Jahr der 

Antragstellung die Voraussetzungen für das Wahlrecht zur Teileinkünftebesteuerung vorliegen müssen. 

Der Wegfall in den vier Folgejahren sei unerheblich für die Besteuerung. Dies entspreche auch der gesetz-

geberischen Intention, bei »unternehmerischen Beteiligungen« die Abgeltungswirkung des Pauschalsteu-

ersatzes gem. § 32d Abs. 1 EStG wahlweise auszunehmen. Der Steuerpflichtige könne im Streitfall demnach 

zumindest die Steuerminderungen aus seinem misslungenen Engagement für insgesamt fünf Jahre nach 

der Veräußerung seines Gesellschaftsanteils in Anspruch nehmen.

	 7.	� Aufteilung des Kaufpreises für Eigentumswohnung auf Grund und Boden und Gebäude – 
Anschaffungskosten für Besteuerung 
Das Finanzgericht München hatte zur Aufteilung des Kaufpreises für eine Eigentumswohnung auf Grund 

und Boden und Gebäude zu entscheiden (Az. 12 K 861/19). 

Wenn eine Kaufpreisaufteilung im Kaufvertrag vorgenommen wurde, seien diese vereinbarten und bezahl-

ten Anschaffungskosten grundsätzlich auch der Besteuerung zugrunde zu legen. Eine Korrektur der von 

den Parteien getroffenen Aufteilung des Anschaffungspreises auf Grund und Boden und Gebäude sei 

lediglich geboten, wenn sie die realen Wertverhältnisse in grundsätzlicher Weise verfehle und wirtschaft-

lich nicht haltbar erscheine. 

Eine Abweichung zwischen der vertraglich vereinbarten AfA-Bemessungsgrundlage und der von einem 

Sachverständigengutachten ermittelten AfA-Bemessungsgrundlage von weniger als 10 % sei unbeachtlich.

	 8.	� Steuerliche Abzugsfähigkeit von Schadensersatzzahlungen und von Kosten  
für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an vermieteten Gebäuden
Schadensersatzzahlungen, die nicht auf (schuldhaften) Handlungen im Rahmen der beruflichen Aufga-

benerfüllung des Steuerpflichtigen beruhen, sind nicht als Werbungskosten abzugsfähig. Werbungskosten 

kann nur derjenige abziehen, der die Aufwendungen selbst wirtschaftlich getragen hat. So entschied das 

Finanzgericht München (Az. 11 K 1476/17). Im Streitfall beruhten die Schadensersatzzahlungen des 

Klägers einschließlich der geltend gemachten Anwalts-, Gerichts- und Fahrtkosten zu Gerichtsterminen 

nicht auf (schuldhaften) Handlungen des Klägers, die im Rahmen der beruflichen Aufgabenerfüllung des 

Klägers gelegen haben. 

Aufwendungen für übliche Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen an einem zur Erzielung 

von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzten Gebäude wie die bloße Instandsetzung vor-

handener Sanitär-, Elektro- und Heizungsanlagen, der Fußbodenbeläge, der Fenster und der Dacheindeckung 

seien sofort als Werbungskosten abziehbare Erhaltungsaufwendungen. 
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Bei den im Streitfall vorgenommenen streitigen Maßnahmen (Verlegen von Granit und Fliesen anstelle 

von Laminat; Pflasterung der Zufahrt erneuern; Carport und Gartenhaus streichen; Boden des Balkons mit 

wetterbeständigen Planken anstelle mit Holz auskleiden; Holzgeländer des Balkons durch Geländer mit 

wetterbeständigen Planken ersetzen) handele es sich um solche Instandsetzungs- und Modernisierungs-

maßnahmen. Der Aufwand für diese Maßnahmen sei hier daher als Erhaltungsaufwand sofort abzugsfähig.

	 9.	� Vom Vermieter für die vorzeitige Aufgabe der Mietwohnung gezahlte  
Abfindung ist keine steuerbare Leistung nach § 22 Nr. 3 EStG
Eine dem Wohnungsmieter vom Vermieter für die vorzeitige Aufgabe der sich aus dem Mietvertrag erge-

benden (vermögenswerten) Rechte (Besitzrecht, Mieterschutz) gezahlte Abfindung unterliegt nicht der 

Besteuerung nach § 22 Nr. 3 EStG. So entschied das Finanzgericht München (Az. 12 V 1200/24). 

Um eine nichtsteuerbare Entschädigung für die Aufgabe eines Vermögenswerts im Bereich der Vermögen-

sumschichtung handele es sich, wenn die wirtschaftliche Gesamtbeurteilung ergebe, dass der Vorgang 

dem Bild des Ausgleichs für eine Minderung des Vermögenswerts in seiner Substanz entspreche. Entschei-

dend sei dabei nicht, wie die Parteien diese Leistungen benannt, sondern was sie nach dem Gesamtbild 

der wirtschaftlichen Verhältnisse wirklich gewollt und tatsächlich bewirkt haben. 

Da im Streitfall die Antragsteller den Umzug aus der Wohnung in eigener Regie durchgeführt haben, könne 

bei summarischer Prüfung vom wirtschaftlichen Gehalt aus betrachtet, eine Zahlung über 100.000 Euro 

gar keine Umzugsbeihilfe darstellen. Angesichts der in den letzten 20 Jahren gestiegenen Wohnungsmie-

ten spreche die wirtschaftliche Gesamtbeurteilung dafür, dass mit dem Betrag von 100.000 Euro die 

Antragsteller von der GmbH dafür abgefunden werden sollten, dass sie ihre Wohnrechte als Mieter aus 

dem Altvertrag mit einem günstigen Mietzins für die Vierzimmerwohnung aufgeben und sich an einem 

anderen Ort um eine Wohnung mit einem neuen Mietvertrag bemühen. Da nach der Eigenbedarfskündigung 

vom Vermieter die Wohnung verkauft wurde, sei es auch offensichtlich, dass die Kündigung wegen des 

nur vorgeschobenen Eigenbedarfs unwirksam gewesen wäre und die Antragsteller nur durch einen Aufhe-

bungsvertrag in Verbindung mit einer Abfindungszahlung zur Aufgabe ihrer Mieterrechte an der Vierzim-

merwohnung bewegt werden konnten. Die Änderung der Formulierung in der Abfindungsvereinbarung von 

»Abfindungsbetrag« auf »Umzugsbeihilfe« spiele demgegenüber keine Rolle und mache die Zahlung nicht 

zu einem Entgelt für eine Tätigkeit (Umzug als Tätigkeit) und damit zu Einkünften aus einer Leistung im 

Sinne des § 22 Nr. 3 EStG.

	 10.	� Kein Abzug von Aufwendungen für Handwerkerleistungen bei geleisteter Vorauszahlung,  
wenn diese im Veranlagungszeitraum vor Ausführung der Handwerkerleistungen erbracht wird
Es besteht kein Anspruch auf den Abzug von Aufwendungen für Handwerkerleistungen nach § 35a Abs. 3 

EStG bei Leistung einer nicht durch eine Rechnung angeforderten Vorauszahlung, wenn diese im Veran-

lagungszeitraum vor Ausführung der Handwerkerleistungen erbracht wird. So entschied das Finanzgericht 

Düsseldorf (Az. 14 K 1966/23). 
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Die streitgegenständlichen Aufwendungen würden zwar dem Grunde nach dem Tatbestand des § 35a Abs. 3 

EstG unterfallen. Für die streitgegenständlichen Handwerkerleistungen hätten jedoch keine Rechnungen 

vorgelegen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 

nach § 35a Abs. 3 EStG sei, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat 

und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist (§ 35a Abs. 5 Satz 3 EStG). 

Eine Berücksichtigung der streitgegenständlichen Aufwendungen scheide zudem auch deshalb aus, weil 

keine Aufwendungen »für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen« getätigt wurden. Handwer-

kerleistungen wurden im Streitjahr nicht erbracht. Eine Berücksichtigung der streitgegenständlichen 

Zahlungen sei auch deshalb zu versagen, weil sie dem Gesetzeszweck des § 35a EStG widerspräche. Die 

gesetzgeberische Intention könne nicht durch »eigenmächtige« (Voraus-)Zahlungen umgangen werden. 

Insbesondere gelte dies auch für eine einseitige und bar jeder Marktüblichkeit vorgenommene Verwen-

dungsbestimmung dergestalt, dass die nicht angeforderte Vorauszahlung ausschließlich (noch nicht 

erbrachte) Arbeitskosten umfassen soll.

	 11.	� Für Erneuerung einer Heizungsanlage Steuerermäßigung nach § 35c EStG  
nur nach Montage und vollständiger Überweisung des Rechnungsbetrags
Die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen gemäß § 35c EStG, wie z. B. den Einbau eines moder-

nen Heizkessels, kann erst dann gewährt werden, wenn die Montage vorgenommen und auch der Rech-

nungsbetrag vollständig auf das Konto des Installationsunternehmens bezahlt wurde. So entschied der 

Bundesfinanzhof (Az. IX R 31/23). 

Das klagende Ehepaar hatte die Heizung des von ihnen bewohnten Einfamilienhauses im Jahr 2021 durch 

den Einbau eines neuen Gasbrennwertheizkessels modernisiert. Die Kosten für die Lieferung und die 

Montage des Kessels beliefen sich auf über 8.000 Euro. In der Rechnung waren auch Kosten für Monteur-

stunden und Fachhelferstunden enthalten. Seit März 2021 zahlten die Kläger gleichbleibende monatliche 

Raten in Höhe von 200 Euro auf den Rechnungsbetrag. Im Jahr 2021 wurden infolgedessen 2.000 Euro 

bezahlt. Das Finanzamt lehnte bei der Festsetzung der Einkommensteuer für das Jahr 2021 die von den 

Klägern beantragte Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen ab. Erst mit Begleichung der letzten 

Rate im Jahr 2024 komme diese in Betracht. 

Das Finanzgericht und der Bundesfinanzhof schlossen sich dieser Auffassung an. Die Steuerermäßigung 

für energetische Maßnahmen könne gemäß § 35c EStG nicht in Anspruch genommen werden, bevor der 

Steuerpflichtige den in der Rechnung über die förderungsfähige Maßnahme ausgewiesenen Betrag voll-

ständig auf das Konto des Leistungserbringers gezahlt hat. § 35c Abs. 4 Nr. 1 EStG mache die Inanspruch-

nahme der Steuerermäßigung von der Bedingung abhängig, dass der Steuerpflichtige eine Rechnung in 

deutscher Sprache mit bestimmten inhaltlichen Angaben erhalten hat. Zusätzlich verlange § 35c Abs. 4 

Nr. 2 EStG ausdrücklich, dass die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. Bevor die 

vollständige Begleichung der Rechnung nicht stattgefunden hat, liege der von § 35c Abs. 1 EStG geforderte 

Abschluss der Maßnahme nicht vor. Daraus folge weiter, dass auch die im Jahr 2021 geleisteten Teilzah-

lungen nicht zu berücksichtigen seien. 
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Hinweis: Der Bundesfinanzhof wies abschließend darauf hin, dass im Streitjahr 2021 eine Steuerermäßi-

gung gemäß § 35a Abs. 3 EStG für Handwerkerleistungen in Betracht kommt. Nach dieser Vorschrift 

werden allerdings nur die Arbeitskosten und nicht auch die Materialkosten begünstigt. Wenn die Steuer-

ermäßigung für Handwerkerleistungen in Anspruch genommen wird, dann ist eine – zusätzliche – Förde-

rung auf der Grundlage des § 35c EStG ausgeschlossen.

	 12.	� Bei Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen nach § 35c Abs. 1 Satz 1 EStG  
ist kein Rück- oder Vortrag in andere Veranlagungszeiträume möglich
Die Förderung nach § 35c Abs. 1 Satz 1 EStG setzt voraus, dass der Steuerpflichtige während des Förder-

zeitraums in jedem Veranlagungszeitraum über einen ausreichend positiven Ausgangsbetrag verfügt, um 

in den Genuss der Förderung zu kommen. Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist die steuerliche Förderung 

energetischer Sanierungsmaßnahmen durch § 35c EStG nur über einen gesetzlich festgelegten, starren 

Zeitraum von drei Veranlagungszeiträumen und hinsichtlich der jeweiligen Höhe nicht ins Wahlrecht des 

Steuerpflichtigen gestellten Verteilung möglich. So entschied das Finanzgericht Hamburg (Az. 1 K 73/24). 

Der Kläger verlangte die Ermäßigung der tariflichen Einkommensteuer gemäß § 35c EStG im Umfang von 

20 % der Aufwendungen für eine von ihm im Jahr 2021 durchgeführte energetische Sanierungsmaßnahme 

vollständig im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2022 zu berücksichtigen. Im Jahr 2021 ließ der 

Kläger in seinem Haus eine neue Heizung einbauen. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung 2021 

beantragte er eine Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen, wobei das Finanzamt von den erklär-

ten Aufwendungen in Höhe von 9.432 Euro berücksichtigte. Mit Einkommensteuerbescheid 2021 vom 

27. Juli 2022 wurde für den Kläger – mangels zu versteuerndem Einkommen – eine Einkommensteuer in 

Höhe von 0 Euro festgesetzt. Das Finanzamt teilte mit, dass nach § 35c EStG die Steuerermäßigung für 

energetische Maßnahmen nur im Jahr des Abschlusses und den beiden folgenden Jahren zu berücksich-

tigen sei. Da die tarifliche Einkommensteuer 2021 aber 0 Euro betrage, ergebe sich hieraus keine Auswir-

kung. Eine Berücksichtigung des Betrages könne auch nicht nachgeholt werden. 

Das Gericht hielt das für rechtmäßig. Nach dem Wortlaut des § 35c Abs. 1 Satz 1 EStG ermäßige sich für 

energetische Maßnahmen an einem begünstigten Objekt auf Antrag die tarifliche Einkommensteuer, 

vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, im Kalenderjahr des Abschlusses der energetischen 

Maßnahme und im nächsten Kalenderjahr um je 7 % der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens 

jedoch um je 14.000 Euro und im übernächsten Kalenderjahr um 6 % der Aufwendungen des Steuerpflich-

tigen, höchstens jedoch um 12.000 Euro für das begünstigte Objekt. Die vom Kläger mit der Klage begehrte 

volle Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Aufwendungen allein im Jahr 2022 – anstatt der zutreffend 

vom Finanzamt gewährten 7 % – finde nach dem klaren und ausdrücklichen Wortlaut der Vorschrift daher 

keinen Rückhalt im Gesetz. Während des Förderzeitraums müsse der Steuerpflichtige in jedem Veranla-

gungszeitraum über einen ausreichend positiven Ausgangsbetrag verfügen, um in den Genuss der Förde-

rung zu kommen. Denn nach dem Wortlaut des Gesetzes sei die steuerliche Förderung energetischer 

Sanierungsmaßnahmen durch § 35c EStG nur über einen gesetzlich festgelegten, starren Zeitraum von 

drei Veranlagungszeiträumen und hinsichtlich der jeweiligen Höhe nicht ins Wahlrecht des Steuerpflich-

tigen gestellten Verteilung möglich. Vor- oder Rücktragsmöglichkeiten in andere Veranlagungszeiträume 

seien nicht vorgesehen. Ein nicht verbrauchter Steuerermäßigungsbetrag gehe daher steuerlich verloren.
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	 13.	 Zum Zeitpunkt der Berücksichtigung des Gewinns aus einem Wegzugsteuertatbestand
Ein Gewinn aus dem Wegzugsteuertatbestand des § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Außensteuergesetzes in der 

Fassung des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft 

und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften vom 07.12.2006 ist unmittelbar vor dem Zeitpunkt 

zu berücksichtigen, zu dem der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesre-

publik Deutschland eintritt. So entschied der Bundesfinanzhof (Az. IX R 38/21). 

Das Urteil schafft Rechtssicherheit über die Steuerfolgen im Einkommensteuerrecht durch den Abschluss 

des Revisionsabkommens zum DBA Spanien vom 03.02.2011. In Art. 13 Abs. 2 dieses Abkommens wird 

ein Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft mit Grundbesitz in einem 

Vertragsstaat (sog. Immobilien- Kapitalgesellschaft) auch dem Staat zur Besteuerung zugewiesen, in dem 

die Immobilien liegen. Das Revisionsabkommen trat am 01.01.2013 in Kraft, sodass alle Veräußerungs-

gewinne nach § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG nach dem neuen Abkommen zu besteuern sind. Dieser Einkommen-

steuerpflicht unterliegen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 AStG auch Kapitalgesellschaftsanteile von unbeschränkt 

Steuerpflichtigen, wenn durch eine Abkommensänderung das deutsche Besteuerungsrecht eingeschränkt 

wird. Nach dem Abkommen verliert zwar Deutschland sein Besteuerungsrecht nicht, es muss aber in 

Spanien gezahlte Steuern auf die deutsche Einkommensteuer anrechnen, dies wird als Einschränkung 

angesehen. 

Im Urteilsfall waren alle Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 AStG i. V. m. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG gegeben. Ein 

deutscher Steuerpflichtiger war seit 2006 Anteilseigner einer spanischen Kapitalgesellschaft, zu deren 

Vermögen ein in Spanien belegenes Ferienhaus gehörte. Der Wert des Ferienhauses machte mehr als 50 % 

des Aktivvermögens der Kapitalgesellschaft aus. Das Finanzamt unterwarf die stillen Reserven aus diesem 

Kapitalgesellschaftsanteil in Übereinstimmung mit dem BMF-Schreiben vom 26.10.2018 im Jahr 2013, 

d. h. im Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des revidierten Abkommens, der Besteuerung. Nach Auf-

fassung des Bundesfinanzhofs tritt aber § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG bereits im Zeitpunkt der Beendigung der 

alleinigen deutschen Besteuerung ein. Bei Anwendung des Ersatztatbestands gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 AStG 

gilt ebenfalls dieser Zeitpunkt. Damit hätte der Gewinn bereits im Jahr 2012 besteuert werden müssen 

und kann nicht ein Jahr später erfasst werden. Dieser Zeitpunkt wurde auch im § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AStG 

ab dem 01.01.2022 durch das Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtline (ATAD-Umset-

zungsgesetz) ausdrücklich festgelegt. Der Bundesfinanzhof sieht dies aber nur als Klarstellung einer bereits 

vorher bestehenden Rechtslage an.

	 14.	� Forderungsverzicht zwischen Gesellschaftern einer GmbH  
ohne angemessenen Wertausgleich als freigebige Zuwendung
Wenn Gesellschafter einer GmbH wirksam vereinbart haben, dass Leistungen in die Kapitalrücklage 

gesellschafterbezogen zugeordnet werden, wird jedoch die Kapitalrücklage im Zusammenhang mit einer 

Kapitalerhöhung abweichend hiervon allen Gesellschaftern entsprechend ihren Beteiligungsquoten 

zugerechnet, kann der Verzicht auf einen angemessenen Wertausgleich durch den Gesellschafter, der die 

Leistungen erbracht hat, eine freigebige Zuwendung zugunsten der Mitgesellschafter darstellen. So 

entschied der Bundesfinanzhof (Az. II R 40/21). 
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Im Streitfall wurde deutlich erkennbar, dass die hier von einer Familie getroffenen Vereinbarungen zwischen 

Fremden sicherlich nicht so zustande gekommen wären. In vereinfachter Form dargestellt, wurde hier das 

vom Vater in eine GmbH eingebrachte Vermögen von rd. 5 Mio. Euro bei einer späteren Kapitalerhöhung 

der Gesellschaft zunächst mit je ein Drittel jedem Gesellschafter zugerechnet und anschließend die Söhne 

zu einem Ausgleich des dadurch entstandenen Wertverlustes für den Vater verpflichtet. Der vereinbarte 

Ausgleich war nach Auffassung des Finanzamtes aber um rd. 1,2 Mio. Euro je Sohn zu gering bemessen 

worden. Diese Auswirkungen ergaben sich auch dadurch, dass das Vermögen der GmbH sich in der Zeit 

zwischen Einlage in die Gesellschaft durch den Vater und der folgenden Kapitalerhöhung auf einen 

gemeinen Wert von rd. 12 Mio. Euro erhöht hatte. Die Beteiligung des Vaters an der GmbH wurde durch 

die disquotale Kapitalerhöhung von 33 1/3 % auf nur noch 1,62 % verringert. Der Wertzuwachs des Ver-

mögens der GmbH kann auch dadurch zustande gekommen sein, dass die Sacheinlagen des Vaters im 

Zeitpunkt der Einlage einen höheren gemeinen Wert hatten als der vertragliche Einlagewert. Dies ändert 

aber nichts an dem Wert im Zeitpunkt der freigebigen Zuwendung gem. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, denn im 

Einlagezeitpunkt wurde entsprechend dem Gesellschaftsvertrag nur dem Vater die Kapitaleinlage zuge-

rechnet. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine freigebige Zuwendung. 

Der Bundesfinanzhof begründet sein Urteil sehr ausführlich auch unter Verweis auf die gesellschaftsrecht-

liche Rechtslage und die Auffassung der Finanzverwaltung (R E 7.5 Abs. 11 S. 14 ErbStR 2019). Auch das 

für eine Steuerpflicht notwendige subjektive Bewusstsein einer Schenkung gem. § 7 ErbStG sieht der 

Bundesfinanzhof hier als erfüllt an. Den Beteiligten war klar, dass die Kapitalerhöhung durch die Söhne 

beim Vater eine Wertminderung seines Anteils zur Folge hatte. Dafür wurde auch ausdrücklich ein auszu-

gleichender Wert festgestellt. Dass dieser unrichtig berechnet wurde, ändert daran nichts, denn auf die 

Kenntnis über die genaue Höhe der Zuwendung komme es nicht an.

	 15.	� Begünstigungsvorschriften für den Erwerb eines  
Kommanditanteils bei Erbschaftsteuer anwendbar
Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, ob die Begünstigungsvorschriften der § 13 Abs. 1 Nr. 4c, § 13a, 

§ 13b und § 13c ErbStG für den Erwerb eines Kommanditanteils und eines Familienheims durch die Ver-

mögensteilung unter den Erben Anwendung finden (Az. II R 12/21). 

Der Streitgegenstand des Verfahrens lag in den Auswirkungen der Erbauseinandersetzung auf die Gewäh-

rung der Steuervergünstigungen nach den §§ 13a Abs. 3, 13b Abs. 3 und 13c Abs. 2 sowie § 13 Abs. 1 Nr. 

4c ErbStG a. F. Zunächst war die Gewährung der Steuervergünstigungen für Betriebsvermögen gem. § 13a 

Abs. 1 und Abs. 2 ErbStG a. F. für einen im Rahmen der Erbauseinandersetzung eingetauschten Anteil von 

10 % am Kommanditkapital eines Gewerbebetriebes von dem Miterben des klagenden Erben strittig. 

Dieser Erbe wollte auch für diese Gesellschaftsbeteiligung die Begünstigung nach § 13a Abs. 1 und Abs. 2 

ErbStG a. F. erhalten, obwohl er dafür einen nicht begünstigten Vermögenswert aus seinem Erbteil hin-

gegeben hatte. Hierfür stand ihm nach seiner Auffassung gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG a. F. im Wege des 

Begünstigungstransfers die Steuervergünstigung zu. Dies lehnte das Finanzamt ab, da die Vereinbarung 

über den Tausch erst ca. drei Jahre nach dem Erbfall im Rahmen der abschließenden Erbauseinanderset-

zung erfolgte. Diese Frist liegt erheblich über den sechs Monaten, die die Finanzverwaltung in H E 13a.11 

ErbStH für die Inanspruchnahme der Vergünstigung gesetzt hat. 
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Der Bundesfinanzhof geht aber davon aus, dass eine zeitliche Begrenzung für den Transfer in § 13a Abs. 3 

ErbStG a. F. nicht existiert, es muss sich dabei nur um die Erbauseinandersetzung handeln. Da dies hier 

der Fall war, war die Begünstigung zu gewähren. Entscheidend dafür ist, dass ein innerer Zusammenhang 

zwischen dem Vermögenstransfer und der gesamten Erbauseinandersetzung besteht. Dieser lag hier vor, 

da der Kläger bereits vorher zu 80 % an der Kommanditgesellschaft beteiligt war, er weitere 10 % geerbt 

hatte und der weitere Erbe – sein Bruder – die restlichen 10 % auf jeden Fall abgeben wollte. 

Auch für die weiteren hier vom Kläger als Erbe erworbenen Vermögensteile (Wohngrundstück gem. § 13c 

Abs. 1 ErbStG a. F. und selbst bewohntes Familienheim gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG) ist der Begünsti-

gungstransfer nach § 13c Abs. 2 Satz 3 ErbStG a. F. und § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 4 ErbStG trotz des Über-

schreitens der 6-Monats-Grenze zu berücksichtigen. In beiden Fällen sieht das Gesetz ebenfalls keine 

zeitliche Begrenzung vor und die beiden Erben haben von vornherein einen entsprechenden Austausch 

der geerbten Vermögensteile beabsichtigt. Dies war auch deshalb naheliegend, weil der Kläger bereits 

zum Todeszeitpunkt seiner Eltern (innerhalb einer Woche) in dem Familienheim wohnte und damit die 

wesentliche Voraussetzung für die Steuervergünstigung erfüllt war. Bei mehreren Erben ist das gleichzei-

tige Mitbewohnen des Familienheims zur Erfüllung der Steuerfreiheit nicht erforderlich. Die Frist von sechs 

Monaten gem. H E 13a.11 ErbStH hat nach dem hier besprochenen Urteil keine Bedeutung. Wesentlich 

ist nur, dass die Erbauseinandersetzung auf einem einmal gebildeten Willen beruht und kein anderer 

Beschluss dem vorangegangen ist. 

Hinweis: Es bleibt jetzt abzuwarten, wann die Finanzverwaltung die Änderung der ErbStH nach diesem 

Urteil vornimmt. Bei dagegen verstoßenden Steuerbescheiden ist ein Einspruch oder eine Sprungklage 

dringend zu empfehlen.

	 16.	 Neue Grundsteuerbewertung: Finanzgericht Köln weist Musterklage gegen »Bundesmodell« ab
Die neue Grundsteuerbewertung ist nicht zu beanstanden. Dies entschied das Finanzgericht Köln mit 

seinem am 27.09.2024 veröffentlichten Urteil (Az. 4 K 2189/23). 

Erstmalig verhandelte das Finanzgericht Köln in einem Verfahren, das die Bewertung einer Immobilie für 

die neue Grundsteuer in Nordrhein-Westfalen betrifft. Die Klage richtete sich gegen einen Bescheid über 

die Feststellung des Grundsteuerwerts zum 01.01.2022 nach dem sog. Bundesmodell. 

Im Streitfall war Gegenstand der Bewertung eine Eigentumswohnung. Bei der Berechnung des Grundsteu-

erwerts wurde u. a. ein Bodenrichtwert von 2.280 Euro angesetzt. Die Kläger halten die neue Bewertung 

nach dem »Bundesmodell« für verfassungswidrig, da sich der Grundsteuermessbetrag wesentlich erhöht 

habe. Des Weiteren sei bei einer weiteren in ihrem Eigentum stehenden Eigentumswohnung, die sich 

unweit entfernt in einer besseren Ortslage befinde, ein weitaus niedrigerer Bodenrichtwert von 530 Euro 

angesetzt worden. 
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Das Finanzgericht Köln wies die Klage ab. Nach Auffassung der Richter entspricht der festgestellte Wert 

den Vorgaben der neuen Wertermittlungsvorschriften nach dem Bewertungsgesetz. Durchgreifende ver-

fassungsrechtliche Bedenken, wie sie die Kläger angeführt hatten, sah das Finanzgericht nicht. Ziel der 

Bewertung sei ein »objektiviert-realer Grundsteuerwert« innerhalb eines Korridors von gemeinen Werten 

(Verkehrswerten). Das Finanzgericht Köln ließ die Revision zum Bundesfinanzhof zu. Bei dieser abgewie-

senen Klage handelt es sich um eine von mehreren Musterklagen. 

Hinweis: Das sog. Bundesmodell, mit dem die Grundsteuer neu berechnet wird, wird von folgenden 

Bundesländern angewendet: Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfa-

len, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

	 17.	 Zum Teilerlass der Grundsteuer bei Ertragsminderung 
Zur Ermittlung, ob der normale Rohertrag des Steuergegenstandes um mehr als 50 % gemindert ist, ist 

der erzielte Ertrag dem normalen Rohertrag gegenüberzustellen. Unter dem normalen Rohertrag eines 

bebauten Grundstücks ist die Jahresrohmiete im Sinne des § 79 BewG zu verstehen. So entschied das 

Finanzgericht Bremen (Az. 2 K 77/23). 

Zur Ermittlung der Jahresrohmiete komme es auf die tatsächlichen Umstände, insbesondere auf die 

Beschaffenheit der Räume, und nicht darauf an, was hypothetisch zu erzielen wäre, wenn die Räume einer 

Instandsetzung unterzogen würden oder z. B. ein Gas-Hausanschluss (wieder-)hergestellt würde. Für ein 

Wohngebäude, das sich aufgrund seines baulichen Zustands in einem unvermietbaren Zustand befindet 

oder für das aufgrund unzureichender Beheizungsmöglichkeit keine Mieternachfrage besteht, sei die 

übliche Miete mit Null anzusetzen. 

Für die Grundsteuer sei die sachliche Unbilligkeit im Falle der Ertragsminderung abschließend in den §§ 32 

ff. GrStG geregelt. Ein darüber hinausgehender (teilweiser) Grundsteuererlass aufgrund des Umstandes, 

dass der Steuerpflichtige wegen seiner persönlichen Einkommens-und Vermögenssituation die Grundsteuer 

nicht oder nur schwer aufbringen kann, sei bei der Grundsteuer als Realsteuer nicht vorgesehen. Im 

Streitfall war daher die Ablehnung der begehrten Erstattung der gezahlten Grundsteuer für die Jahre 2016, 

2017 und 2018 zu 50 % rechtmäßig.
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	 18.	 Nur als Kapitalanlage dienende leerstehende Wohnungen sind zweitwohnungsteuerfrei 
Die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer trotz Leerstands und Verkaufsabsicht ist rechtmäßig. Nur als 

Kapitalanlage dienende leerstehende Wohnungen sind zweitwohnungsteuerfrei. So entschied das Verwal-

tungsgericht Gießen (Az. 8 K 2687/23). 

Die Klägerin war von 2018 bis 2024 Inhaberin eines Nießbrauchrechts an einem Einfamilienhaus. Ihr kam 

daraus ein umfassendes Nutzungsrecht zu. Einen Wohnsitz hatte sie dort nicht. Der Eigentümer des 

Hauses ist ihr Sohn. Die beklagte Stadt Schotten setzte gegenüber der Klägerin die Zweitwohnungsteuer 

für die Jahre 2019 bis 2023 in Höhe von insgesamt rund 7.600 Euro fest. Hiergegen wandte sich die 

Klägerin. Sie meint, das Einfamilienhaus diene als Kapitalanlage und insbesondere nicht für persönliche 

Wohnzwecke. Das Haus sei seit 2018 unbewohnt und solle verkauft werden, was aus verschiedenen 

Gründen zunächst nicht möglich gewesen sei. Die Klägerin habe das Haus in dieser Zeit nicht vermietet 

gehabt, weil dies den Kaufpreis senken würde. Damit das Haus lastenfrei veräußert werden könne, sei das 

Nießbrauchrecht mittlerweile abgelöst und gelöscht worden. 

Dieser Argumentation folgte das Gericht nicht. Auch Nießbrauchberechtigte – wie die Klägerin – unter-

lägen grundsätzlich der Zweitwohnungsteuer, sofern die Immobilie nicht der reinen Kapitalanlage diene. 

Dies habe die Klägerin nicht hinreichend dargelegt. Vielmehr habe sie ihre fehlende Gewinnerzielungs-

absicht dadurch dokumentiert, dass sie das Haus nicht vermietet habe. Insofern komme es nicht auf 

eventuelle Verkaufsbemühungen des Eigentümers an, weil die Klägerin selbst als Nießbrauchberechtigte 

zu einem Verkauf nicht berechtigt gewesen wäre. Ihr wäre lediglich eine Vermietung oder die zwischen-

zeitlich erfolgte Ablösung des Nießbrauchrechts möglich. Zudem spreche für eine tatsächliche Nutzung 

zu persönlichen Wohnzwecken auch, dass der Sohn der Klägerin im Jahr 2018 seinen Nebenwohnsitz in 

dem Haus angemeldet habe.
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	 III.	 Allgemeines Wirtschaftsrecht

	 1.	� Vorzeitige Rückzahlung eines Immobilienkredits – Verbraucher kann 
bei fehlender Information einen Teil der Provision für die Kreditgewährung zurückfordern 
Der Europäische Gerichtshof entschied zur vorzeitigen Rückzahlung eines Immobilienkredits: Ein Verbrau-

cher kann einen Teil der Provision für die Kreditgewährung zurückfordern, wenn ihm nicht mitgeteilt 

wurde, dass die Provision nicht von der Laufzeit des Vertrags abhängt. Das gilt auch dann, wenn der 

Verbraucher diese Provision beim Abschluss des Kreditvertrags auf einmal entrichtet hat (Rs. C-76/22). 

Der Kreditgeber müsse dem Verbraucher vorvertragliche Informationen über die Aufschlüsselung der 

Kosten nach einmaligen und regelmäßigen Kosten erteilen. Wenn Informationen fehlen, anhand deren 

festgestellt werden kann, ob die betreffenden Kosten mit der Laufzeit des Vertrags zusammenhängen oder 

ob sie von dieser Laufzeit unabhängig sind, sei davon auszugehen, dass sie mit der Laufzeit des Vertrags 

zusammenhängen und im Fall der vorzeitigen Rückzahlung Gegenstand einer Ermäßigung sein können. 

Die Bank habe im Streitfall der Verbraucherin derartige Informationen über die streitige Provision offen-

bar nicht erteilt. In einem solchen Fall müsse das nationale Gericht feststellen, dass auch diese Provision 

unter das Recht des Verbrauchers auf Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits fällt. 

Ein Verbraucher dürfe nämlich nicht durch das Fehlen von Informationen benachteiligt werden, zu deren 

Erteilung der Kreditgeber verpflichtet ist. Außerdem bedeute der Umstand, dass der Verbraucher Kosten 

beim Abschluss des Vertrags auf einmal entrichtet hat, nicht zwangsläufig, dass diese Kosten von der 

Laufzeit des Vertrags unabhängig sind und daher nicht teilweise erstattet werden können. Das Unionsrecht 

gebe keine spezifische Berechnungsmethode zur Bestimmung des Betrags der Ermäßigung der Gesamt-

kosten des Kredits vor. Es sei Sache des nationalen Gerichts, hierüber zu entscheiden, indem es eine 

Methode anwendet, die einen hohen Verbraucherschutz gewährleistet.

	 2.	 Demenz führt nicht in jedem Fall zur Unwirksamkeit eines notariellen Testaments
Auch eine an Demenz erkrankte Person kann noch in der Lage sein, ein Testament wirksam zu errichten. 

Nicht jede Demenz führe automatisch zur sog. Testierunfähigkeit. Es komme vielmehr darauf an, ob sich 

die betreffende Person trotz ihrer Erkrankung noch ein klares Urteil über die Tragweite ihrer Anordnungen 

bilden könne und in der Lage sei, frei von Einflüssen Dritter zu entscheiden. So entschied das Landgericht 

Frankenthal (Az. 8 O 97/24). Es sei insoweit zu unterschieden zwischen leichtgradiger, mittelschwerer 

und schwerer Demenz. Befinde sich die Erkrankung noch in einem leichtgradigen Stadium, sei regelmäßig 

noch nicht von einer Testierunfähigkeit auszugehen. 

Geklagt hatte in einem Eilverfahren der Testamentsvollstrecker einer verstorbenen Frau, die keine pflicht-

teilsberechtigten Angehörigen hatte. Kurz vor ihrem Tod hatte die Neunzigjährige vor einem Notar ein 

Testament errichtet, mit dem sie dem Sohn einer Freundin ihr wertvolles Anwesen vermachte. Der Notar 

hatte in der Urkunde schriftlich festgehalten, dass nach seiner Auffassung bei ihr eine unbeschränkte 

Geschäfts- und Testierfähigkeit besteht. Der Testamentsvollstrecker ist hingegen der Meinung, die Seni-

orin sei bereits bei der Beurkundung nicht mehr fähig gewesen, frei zu entscheiden. Er legte Arztbriefe 

vor, aus denen eine »beginnende demenzielle Entwicklung«, eine »demenzielle Entwicklung« und eine 

»bekannte Demenz« der Frau hervorgingen. Mit seinem Eilantrag wollte er verhindern, dass der bedachte 

Sohn der Freundin das Haus erwirbt. 
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Das Gericht hat festgestellt, dass es Sache des Testamentsvollstreckers ist, die Testierunfähigkeit der 

verstorbenen Frau zu beweisen. Dass ihm das im Hauptsacheverfahren gelingen kann, sahen die Richter 

als nicht überwiegend wahrscheinlich an. Bei den vorgelegten Unterlagen fehle es u. a. an einer Einstufung 

des Grades der Demenz, ohne die keine verlässliche Aussage getroffen werden könne. Sie wies den Eilan-

trag daher ab. 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es ist Berufung zum Pfälzischen Oberlandesgericht möglich.

	 3.	 Erbschaftsausschlagung kann bei fälschlich angenommener Überschuldung angefochten werden 
Auch wenn ein Erbe nicht alle zumutbaren und möglichen Erkenntnisquellen über die Zusammensetzung 

eines Nachlasses genutzt hat und sein Erbe wegen – fälschlich – angenommener Überschuldung ausschlägt, 

kann er diese Ausschlagung später anfechten. Ein Erbe ist grundsätzlich nicht verpflichtet, sich vor einer 

Ausschlagung über die Zusammensetzung des Nachlasses zu informieren. Wenn er allerdings seine Ent-

scheidung allein auf der Basis von Spekulationen trifft, kann er bei einer Fehlvorstellung die Ausschlagung 

mangels Irrtums über Tatsachen nicht anfechten. So entschied das Oberlandesgericht Frankfurt und stellte 

in einem aktuellen Fall fest, dass die Voraussetzungen für die Erbscheinserteilung der Beschwerdeführe-

rin vorliegen (Az. 21 W 146/23). 

Nach dem Versterben ihrer Mutter hatte die beschwerdeführende Tochter die Erbschaft ausgeschlagen. 

Ein Dreivierteljahr später erklärte sie die Anfechtung dieser Ausschlagungserklärung und begehrte nunmehr 

einen Erbschein als Alleinerbin. Sie sei fälschlich von einer Überschuldung des Nachlasses ausgegangen. 

Aufgrund der Alkoholkrankheit ihrer Mutter sei sie nicht bei ihr aufgewachsen und habe seit ihrem 11. 

Lebensjahr keinen Kontakt mehr gehabt. Die sie über den Tod ihrer Mutter informierende Kriminalbeam-

tin habe berichtet, dass die im Bahnhofsviertel liegende Wohnung der Mutter in einem chaotischen und 

unaufgeräumten Zustand gewesen sei. Sie habe deshalb – ohne die Wohnung besichtigt zu haben – ange-

nommen, dass ihre Mutter »abgerutscht sei und im sozialen Brennpunkt gelebt haben müsse«. Erst durch 

ein Schreiben des Nachlasspflegers habe sie erfahren, dass ihre Mutter tatsächlich über Konto-Guthaben 

im oberen fünfstelligen Bereich verfügte. Das Nachlassgericht hatte den Erbscheinsantrag der Tochter 

zurückgewiesen. Die Anfechtung der Erbausschlagung sei unwirksam. 

Die hiergegen eingelegte Beschwerde hatte vor dem Oberlandesgericht Erfolg. Die Tochter habe ihre 

Ausschlagungserklärung wirksam angefochten und damit die Erbschaft angenommen. Die Ausschlagung 

einer Erbschaft könne grundsätzlich wegen eines Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft des 

Nachlasses angefochten werden, wenn der Irrtum für die Ausschlagungserklärung kausal gewesen sei. Ein 

Irrtum setze eine Abweichung zwischen Vorstellung und Realität voraus. Ein solcher Irrtum sei für eine 

Ausschlagung kausal, wenn der Erbe naheliegende Erkenntnismöglichkeiten über die Zusammensetzung 

des Nachlasses genutzt und diese – im Ergebnis unzutreffend – bewertet habe. Treffe der Erbe dagegen 

seine Entscheidung bewusst spekulativ, d. h. auf einer ungesicherten Grundlage, handele es sich allein 

um Vermutungen hinsichtlich der Zusammensetzung des Nachlasses. Eine so entstandene Fehlvorstellung 

berechtige nicht zur Anfechtung, da der Erbe in diesem Fall seine Entscheidung bewusst auf spekulativer 

Grundlage getroffen hat. 



Seite 42

Mandanten-
Rundschreiben
Dezember 2024

Westerfelhaus und Partner mbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt

Soweit sich die Tochter hier über den Wert des Nachlasses an sich geirrt habe und von einer Überschuldung 

ausgegangen sei, begründe dies zwar keinen Anfechtungsgrund. Der Wert sei anders als die wertbildenden 

Faktoren keine Eigenschaft einer Sache. Die Tochter habe sich aber über die konkrete Zusammensetzung 

des Nachlasses und damit über verkehrswesentliche Eigenschaften geirrt, insbesondere über das Vorhan-

densein der Konto- Guthaben. Dieser Irrtum sei auch kausal für ihre Ausschlagung gewesen. Die Tochter 

habe zwar nicht alle naheliegenden Möglichkeiten ausgeschöpft, um sich über die Zusammensetzung des 

Nachlasses zu erkundigen, was gegen das Vorliegen eines Irrtums spreche. Gleichwohl sei das Gericht 

aufgrund der persönlichen Anhörung der Tochter zu der Überzeugung gelangt, dass die Ausschlagung auf 

einer Fehlvorstellung und nicht auf einer Vermutung basiert habe.

	 4.	� Mieterhöhung über Mietspiegel hinaus ist in der Regel nicht zulässig –  
Hinweis auf Inflation kein Grund 
Das Landgericht München I hat Mieterhöhungen, die über die Anpassung der Miete aufgrund des Miet-

spiegels hinausgehen, Grenzen gesetzt. Ein solcher Zuschlag lasse sich jedenfalls nicht mit der gestiege-

nen Inflation seit Erlass des Mietspiegels (»Stichtagszuschlag«) begründen und sei in der Regel nicht 

zulässig. Dies sei die grundsätzliche rechtliche Einschätzung der 14. Zivilkammer, die für alle Berufungen 

gegen Urteile des Amtsgerichts München in Fragen von Mieterhöhungen allein zuständig sei (Az. 14 S 

3692/24). 

Eine Vermieterin hatte einen Zuschlag zu den Mietwerten des Mietspiegels 2023 mit der Begründung 

gefordert, seither sei die ortsübliche Vergleichsmiete ungewöhnlich stark gestiegen. Das Amtsgericht 

hatte ihre Klage abgewiesen. Ein Anstieg nach dem Index für Nettokaltmieten in Bayern von wenig mehr 

als 3 Prozent sei kein außergewöhnlicher Mietanstieg. 

Das Landgericht bestätigte die Auffassung der Vorinstanz. Auch die hohe Inflationsrate stelle keine 

ausreichende Begründung für die Mieterhöhung über den Mietspiegel hinaus dar. Der Verbraucherpreisin-

dex werde auf Grundlage eines Warenkorbs mit rund 700 Gütern und Dienstleistungen berechnet. Darauf 

lasse sich keine belastbare Aussage für die ortsübliche Vergleichsmiete stützen.

	 5.	� Mietvertragsergänzung trotz mehrwöchigen Abstands zwischen  
Unterschriftsleistungen des Mieters und Vermieters wirksam
Für die Wirksamkeit einer Mietvertragsergänzung ist es unerheblich, ob zwischen den Unterschriftsleis-

tungen von Mieter und Vermieter mehrere Wochen liegen. Wenn es zu einem Eigentümerwechsel kommt, 

muss der neue Vermieter den Ausschluss der Eigenbedarfskündigung auf Dauer gegen sich gelten lassen. 

Ein unzulässiger Vertrag zu Lasten Dritter liegt nicht vor. So entschied das Landgericht Berlin II (Az. 64 

S 198/22). 

Im Jahr 2001 vereinbarten die Parteien eines Mietvertrags über eine Wohnung nachträglich den Ausschluss 

der Eigenbedarfskündigung auf Dauer. Einige Zeit später kam es zu einem Eigentümerwechsel. Die neue 

Vermieterin kündigte das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs. Nachdem die Mieter auf den vereinbarten 

Ausschluss verwiesen und sich weigerten auszuziehen, erhob die Vermieterin Klage. Sie bemängelte zum 

einen, dass die Daten der Unterschriftsleistungen auf der Mietvertragsergänzung sechs Wochen ausein-

anderliegen. Zum anderen liege ein Vertrag zu Lasten Dritter vor, was unzulässig sei. 
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Das Landgericht gab jedoch den Mietern Recht. Die Mietvertragsergänzung bezüglich des Ausschlusses 

der Eigenbedarfskündigung sei nicht wegen des zeitlichen Abstands zwischen den Unterschriftsleistungen 

unwirksam. Die Vermieterin übersehe, dass es für die Frage der Wirksamkeit der Vertragsergänzungsabrede 

bzw. für die Frage der rechtzeitigen Annahme eines Angebots auf Abschluss einer Mietvertragsergänzung 

nach § 147 BGB nicht auf die Unterschriftsleistung der Vertragsparteien auf der Vertragsurkunde ankomme. 

Das Schriftformerfordernis nach § 550 BGB diene nicht dazu, dem Erwerber durch die Urkunde selbst 

Gewissheit darüber zu verschaffen, ob der Vertrag besteht, sondern lediglich darüber, wie die Vertrags-

bedingungen lauten, in die er eintritt, falls der Vertrag besteht. Das Zustandekommen eines Vertrags 

hänge von zahlreichen Faktoren ab, die sich nicht aus der Urkunde selbst ergeben müssen. In der Verein-

barung zum Ausschluss der Eigenbedarfskündigung liege kein unzulässiger Vertrag zu Lasten Dritter. Die 

Mietvertragsergänzung begründe lediglich vertragliche Pflichten der damaligen Mietvertragsparteien. Der 

Umstand, dass der neue Erwerber gemäß § 556 BGB in die Rechte und Pflichten des früheren Vermieters 

eintritt, ändere daran nichts. Die Rechte und Pflichten des Erwerbs ergeben sich aus § 556 BGB und nicht 

unmittelbar aus der Mietvertragsergänzung. Es sei auch vollkommen unerheblich, ob der Erwerber von 

sämtlichen Rechten und Pflichten aus dem Mietverhältnis wisse.

	 6.	� Vermieter hat ohne Kündigungsgrund kein Sonderkündigungsrecht nach  
30 Jahren bei dauerhaftem Ausschluss des Kündigungsrechts
Wenn die Mietvertragsparteien einen dauerhaften Kündigungsausschluss vereinbart haben, kommt eine 

Sonderkündigung nach 30 Jahren unter entsprechender Anwendung des § 544 BGB nicht in Betracht, wenn 

kein berechtigtes Interesse für die Kündigung vorliegt. So entschied das Landgericht Berlin II (Az. 65 

S 189/23).

Im Jahr 1992 kam es über eine Wohnung zum Abschluss eines Mietvertrags auf unbestimmte Zeit. Die 

Mietvertragsparteien vereinbarten dabei im Rahmen einer Zusatzvereinbarung, dass das Mietverhältnis 

vom Vermieter nicht gekündigt werden kann. Nachdem auf Seiten des Vermieters ein Wechsel stattgefun-

den hatte, kündigte der neue Vermieter im Oktober 2022 das Mietverhältnis. Da sich die Mieterin weigerte 

die Kündigung zu akzeptieren, erhob der Vermieter Räumungsklage. Das Amtsgericht gab der Räumungs-

klage statt. Seiner Auffassung nach habe die Kündigung auf § 544 BGB gestützt werden können. Der 

Kündigungsausschluss sei so zu behandeln, als ob das Mietverhältnis für eine längere Zeit als 30 Jahre 

geschlossen worden sei. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Berufung der Mieterin. 

Das Landgericht Berlin II gab der Mieterin Recht. Dem Vermieter stehe kein Anspruch auf Räumung und 

Herausgabe der Wohnung zu, denn seine Kündigung sei unwirksam. Sie habe nicht unmittelbar auf § 544 

BGB gestützt werden können, da kein befristeter Mietvertrag für einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren 

abgeschlossen wurde. Vielmehr liege ein Vertrag vor, der auf unbestimmte Zeit geschlossen wurde. Solche 

Verträge können nicht gestützt auf § 544 BGB gekündigt werden, selbst wenn sie länger als 30 Jahre 

laufen. Soweit eine Kündigung in entsprechender Anwendung des § 544 BGB für möglich erachtet werde, 

bedürfe es dennoch eines Kündigungsgrundes. Ein Mietverhältnis könne nicht einfach nach Ablauf von 

30 Jahren ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.



Seite 44

Mandanten-
Rundschreiben
Dezember 2024

Westerfelhaus und Partner mbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt

	 7.	� Versehentliche Fahruntüchtigkeit durch Schnaps-Pralinen nicht glaubhaft –  
Geldstrafe und Entziehung der Fahrerlaubnis rechtmäßig
Das Amtsgericht Frankfurt hat einem Angeklagten nicht geglaubt, der seine Fahruntüchtigkeit damit 

erklärte, dass er ein paar Schnaps-Pralinen gegessen hat. Er hatte zudem behauptete, nichts von dem 

alkoholischen Inhalt der Pralinen bemerkt zu haben (Az. 907 Cs 515 Js 19563/24). 

Nach den Feststellungen des Gerichts fuhr der Angeklagte im Januar 2024 gegen drei Uhr morgens mit 

seinen Pkw durch Hofheim am Taunus. Er hatte dabei eine Blutalkoholkonzentration von 1,32 ‰. Dadurch 

war er nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug mit der im Straßenverkehr erforderlichen Sicherheit zu 

führen. Seine Fahruntüchtigkeit habe der Angeklagte zumindest billigend in Kauf genommen. Das Amts-

gericht belegte den Angeklagten wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr mit einer Geldstrafe und 

ordnete die Entziehung der Fahrerlaubnis an. Der Angeklagte hatte angegeben, dass er nach einem 

Saunabesuch unterzuckert in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eingeschlafen sei. Er habe von einem 

unbekannten Pärchen einen Beutel mit annähernd tischtennisball-großen, vermutlich mit Wodka gefüll-

ten Pralinen angeboten bekommen. Von diesen habe er acht oder neun Stück gegessen. Dass diese Pra-

linen mit Alkohol gefüllt waren, habe er beim Verzehr nicht bemerkt. 

Diese Angaben hielt das Gericht nach durchgeführter Beweisaufnahme für nicht glaubhaft. Nach Einschät-

zung der Sachverständigen hätte der Angeklagte zum Erreichen der festgestellten Blutalkoholkonzentra-

tion von 1,32 ‰ ca. 0,2 bis 0,3 Liter eines hochprozentigen Getränks (40 bis 60 %) trinken müssen. Dies 

entspräche mindestens 132 Pralinen der Marke »Mon Chéri«. Auch wenn man zugunsten des Angeklagten 

davon ausgehe, dass dieser nicht neun, sondern sogar zwölf tischtennisball-große Pralinen verzehrt habe, 

hätte jede dieser Pralinen immer noch mehr als 2 cl, also jeweils einen »Shot«, eines 40 %-igen alkoho-

lischen Getränks enthalten müssen. Ob man ein solches Produkt überhaupt noch als »Praline« bezeichnen 

und käuflich erwerben könne, sei zweifelhaft. Jedenfalls sei es bei dieser Menge »absolut fernliegend«, 

dass der Angeklagte die Alkoholfüllung nicht wahrgenommen haben wolle. Es handele sich um eine nicht 

glaubhafte Schutzbehauptung.

	 8.	 Antrag auf Kurzarbeitergeld: Arbeitgeber trägt das Zugangsrisiko bei Postversand
Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen entschied, dass der Arbeitgeber das Risiko des rechtzeitigen 

Zugangs der Anzeige über Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit bei Postversand trägt (Az. L 20 AL 201/22). 

Die Klägerin, die u. a. Geldgewinnspielgeräte produziert und vertreibt, meldete am 21.04.2020 bei der 

beklagten Agentur für Arbeit Herford einen Arbeitsausfall und eine Reduzierung der regulären Wochenar-

beitszeit auf null Stunden für 41 ihrer Beschäftigten an. Die entsprechende Anzeige wurde am 23.04.2020 

als Einwurf-Einschreiben verschickt, doch die Sendung traf erst am 02.05.2020 bei der Beklagten ein. 

Diese erkannte daraufhin das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld an 

– jedoch erst ab dem Monat Mai 2020. Die Klägerin begehrte aber auch die Anerkennung des Kurzarbei-

tergeldes für den Monat April. Das Sozialgericht Detmold entschied sich dagegen und wies die Klage ab. 
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Das Landessozialgericht schloss sich dem an. Gemäß § 99 Abs. 2 Satz 1 SGB III werde Kurzarbeitergeld 

frühestens von dem Kalendermonat an geleistet, in dem die Anzeige bei der Agentur für Arbeit eingegan-

gen sei. Des Weiteren sei eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 27 SGB X) von vornherein nicht 

möglich, weil es sich nicht um eine gesetzliche Frist handele. Auch eine auf dem Gebot von Treu und 

Glauben (§ 242 BGB) fußende Nachsichtgewährung scheide aus, da der Gesetzgeber klar festgelegt habe, 

dass der Arbeitgeber dafür verantwortlich ist, den rechtzeitigen Eingang der Anzeige sicherzustellen. Der 

Arbeitgeber könne die Anzeige entweder elektronisch oder persönlich einreichen. Nutze er den weniger 

sicheren Übermittlungsweg per Post und überwache sodann nicht den rechtzeitigen Eingang, müsse er 

die Folgen eines verspäteten Zugangs selbst tragen. Vor allem gelte dies im Falle der Klägerin umso mehr, 

als sich zu Beginn der COVID-19- Pandemie auch die Postdienstleister auf die neue, bisher unbekannte 

Gefährdungssituation einzustellen gehabt hätten. Mit Verzögerungen hätte die Klägerin laut Gericht sogar 

rechnen müssen.

	 9.	� Leitentscheidung über Ansprüche im Zusammenhang mit  
Datenschutzvorfall bei Facebook (sog. Scraping)
Der Bundesgerichtshof hat zum ersten Mal von der neuen Möglichkeit des Leitentscheidungsverfahrens 

Gebrauch gemacht und die Opfer von Datendiebstahl bei Facebook gestärkt. Diese müssten lediglich 

nachweisen, dass sie Opfer des Vorfalls waren (Az. VI ZR 10/24). 

Betroffene eines umfangreichen Datendiebstahls bei Facebook vor einigen Jahren haben danach ver-

gleichsweise niedrige Hürden, um Schadenersatz zu bekommen. Sie müssen nur nachweisen, dass sie 

Opfer des Vorfalls waren. Es sei weder nötig, dass die Daten nachweislich missbraucht wurden, noch 

müssten die Betroffenen Belege dafür liefern, dass sie nun in besonderer Weise beeinträchtigt sind. 

Allerdings könne der Schadenersatz beim bloßen Kontrollverlust nicht allzu hoch ausfallen. Als Beispiel 

liege er hier bei 100 Euro. Sei ein Betroffener beispielsweise auch psychisch beeinträchtigt, müsse das 

mitberücksichtigt werden. Detailfragen müssten im Streitfall die Vorinstanzen klären. 

Nach der für die Auslegung des Art. 82 Abs. 1 DSGVO maßgeblichen Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs könne auch der bloße und kurzzeitige Verlust der Kontrolle über eigene personenbezogene 

Daten infolge eines Verstoßes gegen die Datenschutz- Grundverordnung ein immaterieller Schaden im 

Sinne der Norm sein. Weder müsse insoweit eine konkrete missbräuchliche Verwendung dieser Daten zum 

Nachteil des Betroffenen erfolgt sein noch bedürfe es sonstiger zusätzlicher spürbarer negativer Folgen. 

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts fehle es nicht an dem notwendigen Feststellungsinteresse 

des Klägers, da die Möglichkeit des Eintritts künftiger Schäden unter den Umständen des Streitfalles ohne 

Weiteres besteht. Der genannte Unterlassungsanspruch sei hinreichend bestimmt und dem Kläger fehle 

insoweit auch nicht das Rechtsschutzbedürfnis. 

Hinweis: Ob Sie von dem Datenklau betroffen waren oder nicht, können Sie direkt bei Facebook erfragen 

– und zwar auf der Hilfeseite des sozialen Netzwerks unter Eingabe Ihres vollständigen Namens, Ihrer 

Mail-Adresse und Ihres Wohnortes. Alternativ können Sie auch die Seite haveibeenpwned.com nutzen, 

um herauszufinden, ob Ihre Daten im Jahr 2021 ausgespäht und veröffentlicht worden sind. Wenn Ihre 

Daten seinerzeit im Netz öffentlich waren, sollten Sie keine Zeit verlieren und Ihre Forderung bei Meta 

umgehend anbringen, denn Ende des Jahres verjähren die Rechte der meisten Beschädigten.
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	 10.	� Betreiber einer Autowaschanlage haftet für Beschädigung eines Fahrzeugs  
mit serienmäßiger und ordnungsgemäßer Ausstattung
Wenn in einer Autowaschanlage ein Fahrzeug beschädigt wird, das serienmäßig und ordnungsgemäß 

ausgestattet ist, muss dafür grundsätzlich der Betreiber haften. Wenn eine Waschanlage konstruktions-

bedingt nicht zu einem marktgängigen Fahrzeug passe, trage dieses Risiko nicht der Fahrer, sondern der 

Anlagenbetreiber. So entschied der Bundesgerichtshof (Az. VII ZR 39/24). 

Bei einem Range Rover war während eines Waschvorgangs der Heckspoiler abgerissen. Auch das Heck des 

Fahrzeugs war dadurch beschädigt worden. Der am Ende des Dachs angebrachte Spoiler gehörte zur 

serienmäßigen Ausstattung des Autos. 

Das Gericht gab dem Autofahrer letztinstanzlich Recht. Die Tankstelle, die die Waschanlage betreibt, müsse 

ihm den geforderten Schadenersatz von mehr als 3.200 Euro in voller Höhe zahlen. Ein Pkw-Fahrer könne 

berechtigt darauf vertrauen, dass sein Fahrzeug unbeschädigt aus der Waschanlage komme. Die Wasch-

anlage war zwar in einem ordnungsgemäßen Zustand, aber nicht für das Auto des Klägers geeignet. Dafür 

müsse die Tankstelle haften.

 

Diese und weitere aktuelle Nachrichten aus Steuer- und Wirtschaftsrecht finden Sie  

auch auf unserer Homepage wp-westerfelhaus.de unter »News«.
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